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Mitglieder des Ausschusses

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Ordentliche Mitglieder Anwe- | Stellvertretende Mitglieder | Anwe-
senheit senheit
SPD Bahr, Ulrike Demir, Hakan O
Baldy, Daniel O Diedenhofen, Martin O
Breymaier, Leni O Glockner, Angelika O
Doring, Felix O Kaiser, Elisabeth O
Fascher, Ariane O Lehmann, Sylvia O
Hennig, Anke O Lindh, Helge O
Hostert, Jasmina Mascheck, Franziska 0
Lahrkamp, Sarah Nickholz, Brian 0
Malottki, Erik von O Rix, Sonke O
Ortleb, Josephine O Yiiksel, Giilistan n
Schwartze, Stefan O N. N. O
CDU/CSU Bernstein, Melanie Bir, Dorothee O
Breher, Silvia Hoffmann, Alexander |
Edelhéduber, Ralph Konig, Anne O
Janssen, Anne | Koob, Markus O
Lehrieder, Paul O Magwas, Yvonne O
Leikert, Dr. Katja O Nacke, Dr. Stefan O
Tebroke, Dr. Hermann-Josef Rief, Josef 0
Timmermann-Fechter, Astrid O Riiddel, Erwin 0
Vries, Christoph de O Schimke, Jana O
Wulf, Mareike Lotte O Willsch, Klaus-Peter n
BUND- Fester, Emilia O Bsirske, Frank O
NIS 90/DIE Gambir, Schahina O Heitmann, Linda O
GRUNEN Lang, Ricarda O Schulz-Asche, Kordula O
Loop, Denise O Slawik, Nyke O
Schauws, Ulle O Tesfaiesus, Awet O
Stahr, Nina Walter-Rosenheimer, Beate n
FDP Adler, Katja O Helling-Plahr, Katrin O
Bauer, Nicole Jensen, Gyde 0
Gassner-Herz, Martin 0 Lenders, Jiirgen O
Seestern-Pauly, Matthias Raffelhiischen, Claudia O
Tippelt, Nico O Westig, Nicole 0

20. Wahlperiode

Protokoll der 31. Sitzung
vom 27. Februar 2023

Seite 4 von 49



AN
"

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Ordentliche Mitglieder Anwe- | Stellvertretende Mitglieder | Anwe-
senheit senheit
AfD Bollmann, Gereon O Gottschalk, Kay O
Ehrhorn, Thomas O Hochst, Nicole
Harder-Kiihnel, Mariana Iris O Schmidt, Jan Wenzel |
Reichardt, Martin Storch, Beatrix von O
DIE LINKE. Akbulut, Gokay O Pellmann, Séren O
Reichinnek, Heidi Vogler, Kathrin O
fraktionslos Huber, Johannes O

Mitglieder der mitberatenden Ausschiisse

¢ Gitta Connemann (CDU/CSU-Fraktion), Ausschuss fiir Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschitzung

e Daniela Ludwig (CDU/CSU-Fraktion), Ausschuss fiir Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschitzung

¢ Rainer Semet (FDP-Fraktion), Ausschuss fiir Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen

20. Wahlperiode

Protokoll der 31. Sitzung
vom 27. Februar 2023

Seite 5 von 49



Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und

20. Wahlperiode Jugend

B
"

Anwesenheitsliste der Sachverstiandigen
zur 31. Sitzung des Ausschusses fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am Montag, 27. Februar 2023, ab 14.30 Uhr

Anwesenheit

Maria-Theresia Miinch
Deutscher Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e. V.
Soultana Paschalidou
Vertretung der Europédischen Kommission in Deutschland
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut e. V./
Technische Universitdt Dortmund
Doreen Siebernik
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Uwe Themann
Biirgermeister der Samtgemeinde Hesel
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Vertreter *innen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbinde:

Anwesenheit

Bettina Dickes
Landrétin, Landkreis Bad Kreuznach
Deutscher Landkreistag
Stefan Hahn
Beigeordneter beim Deutschen Stddtetag
Ursula Krickl
Deutscher Stadte- und Gemeindebund
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Die Vorsitzende: Meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich begriie die Mitglieder des Ausschus-
ses und die Mitglieder der mitberatenden Aus-
schiisse zu unserer heutigen 31. Sitzung.

Vom Familienministerium heifle ich Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretdr Sven Lehmann herz-
lich willkommen. Ich begriile auch die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer.

Per Videokonferenzen oder Telefon haben sich
keine Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet.

Wir fithren heute die 6ffentliche Anhérung zu
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ,,Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Fi-
nanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbe-
treuung fiir Kinder und zur Anderung des Kinder-
betreuungsfinanzierungsgesetzes“ auf Bundestags-
drucksache 20/5162 und zu dem Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Geset-
zes zur weiteren Fristverldngerung fiir den be-
schleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztags-
betreuung fiir Grundschulkinder" auf Bundestags-
drucksache 20/5544 durch.

Ich begriile dazu die Sachverstdndigen fiir unsere
heutige Anhoérung. Das sind:

o Frau Maria-Theresia Miinch vom Deutschen
Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e. V.,

o Frau Soultana Paschalidou, Senior Economic
Advisor bei der Vertretung der Europdischen
Kommission in Deutschland,

o Herr Prof. Dr. Thomas Rauschenbach vom For-
schungsverbund Deutsches Jugendinstitut e. V.
und der Technischen Universitit Dortmund, er
ist per Videokonferenz zugeschaltet,

o Frau Doreen Siebernik von der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschatft,

o Herr Uwe Themann, Biirgermeister der Samtge-
meinde Hesel.

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
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AuBerdem begriiBle ich die Vertreter und Vertre-
terinnen der Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbédnde. Das sind:

Herr Stefan Hahn, Beigeordneter beim Deut-
schen Stddtetag,

Frau Ursula Krickl vom Deutschen Stadte- und
Gemeindebund, sie ist per Videokonferenz zuge-
schaltet, und

Frau Bettina Dickes, Landratin im Landkreis
Bad Kreuznach, Vertreterin des Deutschen
Landkreistages, sie ist ebenfalls per Videokonfe-
renz zugeschaltet.

Herzlich willkommen Thnen allen!

Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhorung live
auf der Homepage des Deutschen Bundestages
iibertragen wird.

Von dieser Anhdrung wird ein Wortprotokoll er-
stellt, das auf der Homepage des Familienaus-
schusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch
die schriftlichen Stellungnahmen der Sachver-
standigen.

Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Per-
sonen sind wihrend der Sitzung nicht gestattet.

Weiterhin bitte ich darum, wahrend der Anho-
rung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu
verzichten.

Der Ablauf der 6ffentlichen Anhoérung gestaltet
sich wie folgt: Es sind keine Eingangsstatements
vorgesehen, sondern lediglich eine Frage- und
Antwortrunde der Fraktionen von 60 Minuten.
Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das
Zeitkontingent nach dem Stdrkeverhéltnis der
Fraktionen aufgeteilt. Dieses gilt fiir Fragen und
Antworten. Die zeitliche Aufteilung auf die Frak-
tionen konnen Sie dem vorliegenden Ablaufplan
fiir die Anhérung entnehmen.
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Noch ein Hinweis zum Zeitmanagement: Die je-
weils zur Verfiigung stehende Zeit wird Thnen
iiber den Monitor im Saal sowie in der Videokon-
ferenz angezeigt. Ich bitte die Fragestellenden so-
wie die Sachverstdndigen darum, diese Uhr im
Blick zu behalten.

Nun beginnen wir mit der 6ffentlichen Anhérung
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung ,,Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Fi-
nanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbe-
treuung fiir Kinder und zur Anderung des Kinder-
betreuungsfinanzierungsgesetzes“, Bundestags-
drucksache 20/5162 und zu dem Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Geset-
zes zur weiteren Fristverldngerung fiir den be-
schleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztags-
betreuung fiir Grundschulkinder®, Bundestags-
drucksache 20/5544.

Wir beginnen mit der Frage- und Antwortrunde
von 60 Minuten. Den Anfang macht die Fraktion
der SPD. Hier beginnt Frau Hostert, bitte sehr.

Abg. Jasmina Hostert (SPD): Ganz herzlichen
Dank, Frau Vorsitzende.

Wir hatten das Thema bereits in der letzten Sit-
zungswoche im Plenum, ndmlich den Infrastruk-
turausbau im Ganztag. Ich kann fiir unsere Frak-
tion sagen, dass wir eine Fristverlangerung ableh-
nen, da wir festgestellt haben, dass die Mehrheit
der Kommunen die Gelder schon eingefordert hat,
dass viele Kommunen auch wollen, dass der
Ganztag gelingt und die Gelder abgerufen wurden.
Deswegen ist es fiir uns nicht erklarlich, warum
jetzt diese Fristverldngerung erfolgen soll.

Ich wiirde aber sehr gerne Sie, Frau Miinch, dazu
befragen, wie Sie das einschétzen. Was halten Sie
denn von einer Fristverldngerung? Wiirde diese
tatsdchlich viel mehr verdandern? Gébe es hier ir-
gendwelche positiven Effekte oder bleiben wir lie-
ber dabei und konzentrieren uns auf die wesentli-
chen Probleme, die wir haben? Es ist ja auch so,
dass wir die Probleme nicht ausblenden wollen.
Zum Beispiel, wie gewinnen wir Fachkrafte? Wie
erschaffen wir multiprofessionelle Teams bei der

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Betreuung? Das sind, glaube ich, die hauptsdchli-
chen Herausforderungen und nicht Fristverldange-
rungen.

Ich wiirde mich iiber Thre Antwort dazu freuen.

Die Vorsitzende: Danke sehr.

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Vielen Dank,
Frau Hostert, fiir die Frage.

Nach Auffassung der Geschiftsstelle des Deut-
schen Vereins bezogen auf die Ganztagsfinanzie-
rung gibt es durchaus Einzelfille, in denen der
Mittelabfluss bzw. der Mittelabruf nicht gut gelun-
gen ist bzw. die Kommunen vor enormen Heraus-
forderungen stehen, die MaBnahmen zu vollen-
den, die sie begonnen haben. Hierfiir muss nach
Ansicht der Geschiftsstelle unbedingt eine Lo-
sung gefunden werden, damit begonnene MalBnah-
men auch tatsdchlich zu Ende gebracht werden
koénnen.

Hinsichtlich einer vollumfinglichen Verldnge-
rung, wie sie der Gesetzentwurf der CDU/CSU-
Fraktion fordert, mochte die Geschiftsstelle zu-
mindest darauf hinweisen, dass zum einen laut
aktuellen Zahlen zum Mittelabruf immerhin
schon summa summarum 72 Prozent der Mittel
abgerufen worden sind, bis auf zwei Linder, die
mit einer relativ geringen Abrufquote aufwarten.
Aber im Grunde haben einige Lander die Mittel
schon bis zu 100 Prozent abgerufen.

Zum anderen hétten die Lander in der Verhand-
lung der Verwaltungsvereinbarung II die Gelegen-
heit gehabt, es zu duBern, wenn es denn bei ihren
Kommunen zu erheblichen Schwierigkeiten ge-
kommen wire.

Das ist momentan die Ansicht der Geschaftsstelle
des Deutschen Vereins.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Gibt es Nachfragen?
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Abg. Jasmina Hostert (SPD): Blickend in die Zu-
kunft, in die ndchsten zweieinhalb Jahre, worauf
sollten wir uns konzentrieren? Was sind Ihrer
Meinung nach die gréften Herausforderungen bei
dem Thema Ganztagsausbau an Grundschulen?

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Wie auch im
Bereich der Kindertagesbetreuung sind es vor al-
len Dingen die Fachkrifte, die gewonnen werden
miissen. Da sind jetzt seitens der Bundesregierung
schon erste Initiativen gestartet. Es gab auch eine
Verstdndigung dariiber, was in diesem Ganztag
mit den Kindern passieren soll.

Hier brauchte es tatsdchlich eine bundesweite
Verstdndigung iiber eine gute Qualitdt in der
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder. Bezo-
gen auf die Fachkréfte braucht es eine Fachkrifte-
offensive und nicht nur ein ,,Offensivchen®, wie
damals vor zwei, drei Jahren. Da hatte die Ge-
schiéftsstelle des Deutschen Vereins schon immer
gefordert, dass es wirklich eine starke Offensive
gibt.

Auch hier hat die Bundesregierung inzwischen
den Prozess angestoBen. Es gibt Verhandlungen,
wie gut qualifizierte Fachkrifte gewonnen werden
kénnen. Mit Blick auf das Stichwort multiprofes-
sionelle Teams hatte der Deutsche Verein schon
bei Zeiten gefordert, dass es multiprofessionelle
Teams auch in der Ganztagsbetreuung geben
sollte, dass neben pddagogisch qualifizierten
Fachkriften auch Personal oder Fachkréfte aus an-
deren beruflichen Kontexten gewonnen werden
sollten. Aber der Fokus sollte schon auf die pdda-
gogischen Fachkrifte gelegt werden mit Blick auf
die qualitative Ausgestaltung des Ganztags.

Das sind, glaube ich, die gréften Herausforderun-
gen: Einen gemeinsamen Rahmen fiir die Qualitét
in der Ganztagsbetreuung, ein gemeinsames Ver-
stindnis von Bildung und vom Bild vom Kind
zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu
entwickeln. Es braucht Kooperationsverpflichtun-
gen seitens der Schule mit der Kinder- und Ju-
gendhilfe und ein Agieren auf Augenhéhe zwi-
schen Schule und Kinder- und Jugendhilfe. Hier-

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
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fiir brduchte es Strukturen und auch landesgesetz-
liche Regelungen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Gibt es noch eine
Frage?

Abg. Jasmina Hostert (SPD): Ja, ich wiirde die Zeit
gerne nutzen, um noch den Bereich Kita-Investiti-
onsprogramm anzusprechen. Da finden wir es
wichtig, hier die Frist um sechs Monate zu verldn-
gern. Wie schitzen Sie die Fristverldngerung ein?
Vielleicht kénnen Sie dazu eine Stellungnahme
zu dem gesamten Komplex Kita abgeben, zum
Ganztag komme ich in der zweiten Runde auch
noch mal, aber vielleicht konnten wir den Bereich
Kita nochmal beleuchten.

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Da sagen wir
ganz klar, dass es eine Fristverldngerung von ei-
nem Jahr geben muss, denn im Vergleich zum
Ganztag, wo es sich um einen stufenweisen Aus-
bau handelt, und der Rechtsanspruch erst ab 2026
fiir die Klassenstufe 1 gilt, ist es bei der Kinderta-
gesbetreuung so, dass laut aktueller Zahlen der
Bertelsmann Stiftung 384.000 [die Zahl wurde von
der Sachverstdndigen nachtrdglich aktualisiert]
Pldtze fehlen. Deswegen ist es sicherlich notwen-
dig, dass das Investitionsprogramm insgesamt auf
ein Jahr verldngert wird.

Hier sei der Hinweis erlaubt, der Topf, aus dem
dieses fiinfte Investitionsprogramm finanziert
wird, ist ja ein EU-Topf. Hier stellt sich durchaus
die Frage, warum der Bund EU-Investitionsmittel
nutzt und nicht die Mittel aus dem eigenen Bun-
deshaushalt aufbringt. Nach Ansicht des Deut-
schen Vereins ist der Ausbau der Kindertagesbe-
treuung eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und
Landern.

Es sei daran erinnert, dass es ein Agreement zwi-
schen Bund und Liandern im Vorfeld des ,,Gute-
KiTa-Gesetzes" gegeben hat, wo unter anderem in
diesem Kontext die Grundlagen und die Hand-
lungsfelder fiir das ,,Gute-KiTa-Gesetz“ bestimmt
wurden, aber auch ein Commitment hinsichtlich
der Finanzierung — und zwar mit Blick auf die
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Dauerhaftigkeit — getroffen wurde. Das betrifft die
Investitionskosten und Betriebskosten gleicherma-
fen. Wenn man die Mittel fiir das Investitionspro-
gramm aus zeitlich befristeten Topfen nimmt,
dann hat das in den Augen der Geschiftsstelle des
Deutschen Vereins nicht unbedingt was mit Dau-
erhaftigkeit zu tun. Hier also nochmal nachdriick-
lich die Forderung, es braucht eine dauerhafte Fi-
nanzierung des Systems der Kindertagesbetreu-
ung.

Nach Ansicht der Geschiftsstelle des Deutschen
Vereins wiirde es dem Bund gut anstehen, sich an
dieses Commitment zu erinnern, wo iibrigens eine
Zahl von zehn Milliarden Euro jahrlich zur pros-
pektiven Kostenermittlung in den Raum gestellt
wurde, gemeinsam getragen von Bund und Léan-
dern. Daran mochte die Geschéftsstelle des Deut-
schen Vereins nachdriicklich erinnern.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann fahren wir fort
mit der Fraktion der CDU/CSU. Hier stellt die Fra-
gen Frau Connemann, bitte sehr.

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an
den Biirgermeister der Samtgemeinde Hesel,
Herrn Uwe Themann.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme beschrieben,
dass Sie die BaumaBnahmen fiir die entspre-
chende Schule auf der Grundlage des Investitions-
programms zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder
nicht bis zum 31. Dezember beenden konnten. Vor
diesem Hintergrund ist seitens des Landesschul-
amtes angekiindigt worden, dass der Zuwen-
dungsbescheid in Gédnze widerrufen wird. Die
Folge wire, dass Sie die bereits erhaltenen Mittel
zuzlglich der Zinsen zuriickzahlen miissten.

Jetzt haben wir gerade von der Kollegin Hostert
gehort, dass sie keine wesentlichen Probleme
sieht. Stellt das fiir die Samtgemeinde ein wesent-
liches Problem dar? Uber welche Dimension spre-
chen wir?

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
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Koénnten Sie noch einmal die Probleme und die
Situation vor Ort beschreiben, warum Sie eine
Fristverlangerung fiir notwendig erachten und
welche Folgen es Thres Erachtens auch fiir den
Ganztagsausbau insgesamt hétte, wenn ein ent-
sprechender Zuwendungsbescheid in dieser Situ-
ation widerrufen wird?

Die Vorsitzende: Danke sehr. Herr Themann, bitte
schon.

Uwe Themann (Biirgermeister der Samtgemeinde
Hesel): Frau Vorsitzende, Frau Connemann, ich
will gerne darauf eingehen.

Wir haben uns als finanzschwache Kommune in
der Vergangenheit mehrfach strecken miissen, um
den Ganztags-Schulbereich mit Leben zu fiillen.
Das ist nicht einfach gewesen, dass wir Stiick fiir
Stiick weiter ausgebaut haben. Wir waren hellauf
begeistert, dass der Bund mit diesem Programm
nach vorne gegangen ist und insbesondere Kom-
munen wie unserer bei knackigen Herausforde-
rungen eine Perspektive geboten hat.

Zum Ganztagsbereich gehort vieles, aber dies ist
eine ganz besondere Herausforderung. Wir wollen
eine Mensa bauen fiir eine Grundschule, die im
Ganztagsbereich erfreuliche Zuwichse hat. Wir
haben angefangen mit acht oder zehn Schiilerin-
nen und Schiilern. Wir haben heute 50, 60. Das
Bewusstsein hat sich deutlich gewandelt. Viel-
leicht fur die ,,Auller-Friesischen“ der Hinweis:
Bestimmte Entwicklungen kommen bei uns ein
bisschen spéter. Aber wenn sie kommen, dann
massiv. Das ist die Geschichte, auf die wir einge-
hen miissen.

Wir haben Gas gegeben. Wir haben die Planung
angeschoben. Wir sind mehrfach torpediert wor-
den durch dubBere Umstédnde: Krieg, Corona,
Vergaberechte, Hochkonjunktur in der Bauwirt-
schaft — ich kénnte einen ganzen Straul} aufzei-
gen. So ein Mensa-Bau mit GroBkiiche, wo auch
das Essen selber hergestellt wird, auch mit der
Malgabe, dass wir unsere anderen Schulen und
Kindergédrten im Ganztagsbereich mit gesundem
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Essen versorgen miissen, weil das Catering wegge-
fallen ist. Das ist die Chance gewesen, dies umzu-
setzen.

Wir haben keinen Schubladen-Plan gehabt. Wir
konnen uns das nicht leisten, irgendwelche Vor-
haben vorbereitend in der Schublade zu haben,
sondern mussten dann mit der Bewilligung anfan-
gen. Wir haben Gas gegeben, aber die Zeit ist zu
kurz.

Wenn der Zuschuss samt Zinsen zuriickgezahlt
werden muss, bedeutet das mindestens

700.000 Euro plus die Preissteigerung, die wir in
dieser schwierigen Phase erlebt haben. Dann re-
den wir iiber einen Betrag von etwa 1,5 Millionen
Euro. Das ist fiir eine finanzschwache Kommune
mit 11.000 Einwohnern ein K.O.-Schlag.

Das wird auch unmittelbare Auswirkungen auf
das Niveau der Ganztagsbetreuung haben. Das ist
einfach so, weil wir es nicht kompensieren kén-
nen.

Deshalb die herzliche Bitte, zu schauen, zu diffe-
renzieren. Die Situationen sind sicherlich nicht
iiberall gleich. Ich kann mir vorstellen, dass an-
dere Kommunen andere Moglichkeiten hatten. Bei
uns ist es kein boser Wille, keine Verlangsamung,
die bewusst passiert ist. Da kommen verschiedene
Faktoren zusammen und ich wiirde es unheimlich
traurig finden, wenn wir aufgrund formeller Ge-
schichten unseren Kindern nicht diese Moglich-
keiten bieten kénnen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Connemann,
Sie haben noch Nachfragen? Bitte sehr.

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Vielen Dank
Frau Vorsitzende.

Wir sehen also, dass es sich hier schon um ein
wesentliches Problem, jedenfalls fiir diese Samt-
gemeinde, handelt. Der Biirgermeister hat sehr
deutlich gemacht, es geht auch ein Stiickchen um
die Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Le-
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bensverhiltnisse, gerade in kleineren und finanz-
schwachen Gemeinden und angesichts der Riick-
forderung, das wire ein riesiger Schlag.

Meine Frage: Sie hatten sich ja mit Schreiben vom
27.Januar mit einem sehr dringenden Hilferuf an
die Bundesfamilienministerin gewandt. Da hatten
Sie auch die familienpolitischen Sprecher in
Kenntnis gesetzt. Haben Sie zwischenzeitlich eine
Antwort erhalten? Denn auch in der Debatte am

9. Februar war sowohl dem Familienministerium
als auch den Fraktionen der SPD, BUND-

NIS 90/DIE GRUNEN und FDP kein Schreiben be-
kannt.

Die Vorsitzende: Herr Themann, bitte.

Uwe Themann (Biirgermeister der Samtgemeinde
Hesel): Danke. Ich wollte das noch abklaren. Ei-
gentlich ist das Schreiben rausgegangen aus dem
Vorzimmer, sodass die Mitglieder aus den ande-
ren Fraktionen informiert sein sollten. Wie gesagt,
das konnte ich nicht kontrollieren. Das sollte aber
so passiert sein.

Die zweite Frage?

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Das Familien-
ministerium hat, glaube ich, inzwischen geant-
wortet.

Uwe Themann (Biirgermeister der Samtgemeinde
Hesel): Ja, wir haben eine Antwort bekommen und
ich vermisse, ich sage das so ganz ehrlich, eine
klare Linie. Ich habe das Gefiihl, dass zwischen
Bund und Land hinsichtlich der Fristen keine ein-
heitlich klare Sprache gesprochen wird, die mich
beruhigen wiirde.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es ist noch Zeit
iibrig.

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Vielleicht zur
Ergdnzung: Das Familienministerium hat auf das
Landesschulamt und das Landesschulamt wiede-
rum auf das Familienministerium verwiesen. Es
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wadre sicherlich gut, hier eine Losung im Sinne der
Samtgemeinde zu finden.

Die Vorsitzende: Gut. Heleichen Dank. Wir lgom—
men jetzt zur Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN. Hier fragt Frau Stahr, bitte sehr.

Abg. Nina Stahr (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch
an die Expert*innen fiir die Stellungnahmen.

Wir haben uns im Ausschuss bereits zweimal mit
der Frist zur Verausgabung der Mittel zum Ganz-
tagsausbau, zum Ausbau der Ganztagesbetreuung
fiir Grundschulkinder beschéftigt. Das Bundesfa-
milienministerium hat uns auch dankenswerter-
weise berichtet, dass bereits mehr als zwei Drittel,
auch das ist heute schon gesagt worden, der Gel-
der abgerufen wurden.

Wichtig ist an der Stelle, dass die Mittel, die jetzt
iibrig bleiben, in das geplante neue Investitions-
programm Ganztagsausbau flieBen, womit knapp
drei Milliarden Euro zur Verfiigung stehen. Das
heiBt, die Anschlussfinanzierung fiir den wichti-
gen Ausbau der Ganztagsbetreuung ist gesichert.
Die Hohe der Mittel zeigt auch, wie wichtig der
Ampelkoalition der Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung ist.

Wir unterstiitzen die Lander hier maBgeblich da-
bei, weil wir wissen, eine gute Bildung und eine
gute frithkindliche Bildung schaffen Teilhabe,
Aufstieg und férdern Chancengerechtigkeit, weil
sie eben dort unterstiitzen, wo Eltern das teilweise
auch nicht kénnen. Deshalb sind der Ganztagsaus-
bau, der Ausbau einer guten frithkindlichen Bil-
dung und eine hohe Qualitét hier eben auch ganz
wichtig fiir uns in dieser Wahlperiode.

Jetzt wird seit kurzem immer der Fall der Ge-
meinde Hesel angefiihrt und als Blaupause ge-
nannt, dass die Bonusmittel verldngert werden
miussen. Ich bin sehr froh und danke Ihnen, dass
Sie auch heute hier sind, Herr Themann. Und ich
freue mich aber noch viel mehr dartiber, dass Sie
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als Gemeinde dieses Vorhaben des Ganztagsaus-
baus so ernst nehmen, weil ich finde, das zeigt
auch, dass es der Kommune wichtig ist. Ich
komme selber urspriinglich aus der Kommunalpo-
litik. Gerade der Mensen-Ausbau war bei uns im
Bezirk immer ein groBes Thema. Ich weil}, wie
herausfordernd es sein kann. Deswegen danke ich
Ihnen sehr, dass Sie diesbeziiglich so engagiert
sind.

Gleichzeitig ist es ja so, dass dieses neue Investiti-
onsprogramm Ganztag demnéchst greifen wird.
Und so wird auch Ihre Gemeinde, gehe ich zumin-
dest fest von aus, auf diese Gelder zugreifen kon-
nen. Meines Wissens ist die Gemeinde derzeit im
guten Austausch mit dem Fachreferat im Famili-
enministerium und mit der Landesstelle Nieder-
sachsen, die eigentlich die zustdndige Stelle ist.
Es zeichnet sich eine Losung ab und deswegen
sind wir der festen Uberzeugung, es braucht fiir
eine Losung fiir diesen Fall keine grundsétzliche
Verldngerung der Mittel.

Ich mochte jetzt aber nochmal kurz zum Kita-Aus-
bau kommen, iiber den wir heute ja auch spre-
chen, denn frithkindliche Bildung beginnt eben in
der Kita. Es ist wichtig, dass wir den Kita-Ausbau
vorantreiben. Das machen wir mit dem fiinften In-
vestitionsprogramm. Wir wissen aber, das allein
reicht nicht. Kitas ohne Fachkréfte sind leere
Kitas und deshalb ist uns auch die Fachkréaftestra-
tegie so wichtig. Das BMFSF] arbeitet zusétzlich
an der Gesamtstrategie fiir die Fachkriftegewin-
nung.

Die Qualitdt muss sich mit dem Ausbau entwi-
ckeln und deshalb ist uns das ,, KiTa-Qualitdtsge-
setz“ auch sehr wichtig. Der Bundesrat hat im De-
zember 2022 und die Unionsfraktion heute wieder
um eine weitere Verldngerung der Mittel zum
Kita-Ausbau gebeten. Deshalb mochte ich an die-
ser Stelle Frau Paschalidou fragen:

Die Bundesmittel zur Realisierung des Investiti-
onsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung
2020 bis 2021 speisen sich ja auch aus dem Deut-
schen Aufbau- und Resilienzplan. Ich mochte des-
halb um eine europarechtliche Einordnung des
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Deutschen Resilienz- und Aufbauplans im Rah-
men der Aufbau- und Resilienzfazilitdt bitten. Die
Bundesregierung hat sich da klar geduBert. Durch
die im Gesetzentwurf vorgesehene sechsmonatige
Verldngerung wird bereits die verfiigbare Zeit, die
aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan
vorgesehene Frist zur Zielerreichung vollstidndig
ausgeschopft. Welche rechtlichen Grundlagen
sind mafgeblich fiir die Frage, ob eine weitere
Fristverlangerung im Rahmen der Verordnung zur
Aufbau- und Resilienzfazilitdt moglich ist?

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Paschalidou,
bitte schon.

Soultana Paschalidou (Vertretung der Européi-
schen Kommission in Deutschland): Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, dass ich heute
hier sein darf. Liebe Abgeordnete, liebe Damen
und Herren, liebe Frau Stahr, danke fiir Thre
Frage.

Sie haben mich gebeten, Thnen eine europarechtli-
che Einordnung des Deutschen Aufbau- und Resi-
lienzplans im Rahmen der Aufbau- und Resilienz-
fazilitdt zu geben und zu erldutern, welche rechtli-
chen Grundlagen fiir die Frage malgeblich sind,
ob eine weitere Fristverldngerung im Rahmen der
Verordnung zur Aufbau- und Resilienzfazilitat
moglich ist.

Dazu grundsitzlich: Das Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020/21 ist eine
Mafnahme, die durch den Deutschen Aufbau-
und Resilienzplan mit einem Zuschuss in Hohe
von 420 Millionen Euro unterstiitzt wird.

Die Gesetze, deren Anderung heute diskutiert
wird — das "Gesetz liber Finanzhilfen des Bundes
zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder" und
das "Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz" — set-
zen das oben genannte Investitionsprogramm auf
Bundesebene um.

Nach Vorgabe des Deutschen Aufbau- und Resili-
enzplans soll dieses Investitionsprogramm bis
zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Bis
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dahin miissen die Liander, nach Kontrolle der Mit-
telverwendung, ihren Abschlussbericht iiber die
Umsetzung des Investitionsprogramms vorgelegt
haben.

Bitte beachten Sie, dass obwohl ich die Kommis-
sion vertrete, ich nicht in der Lage bin, einen offi-
ziellen oder endgiiltigen Standpunkt zu der heute
erorterten MaBlnahme zu geben.

Die Kommission bewertet die Umsetzung der
MaBnahmen des jeweiligen Aufbau- und Resilien-
zplans, wenn ein Mitgliedstaat diese als erfiillt

meldet. Eine solche Bewertung wire heute ver-
friiht.

Ich werde mich daher darauf beschrianken, die Be-
sonderheiten und Funktion der Aufbau- und Resi-
lienzfazilitdt in Erinnerung zu rufen.

Ein paar Worte zu den wichtigsten Grundsétzen
der Fazilitat:

Die Fazilitat ist in relativ neues Instrument auf
EU-Ebene. Sie ist durch die Verordnung (EU)
2021/241 vom 19. Februar 2021 in Kraft getreten
und besteht nun seit gut zwei Jahren.

Wie der Name schon sagt, besteht das Ziel darin,
die Erholung und Widerstandsfdhigkeit der EU zu
fordern. Erstens durch eine Abfederung der wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen der
Corona-Pandemie. Zweitens durch eine bessere
Vorbereitung der Union auf kiinftige Herausforde-
rungen. Wirtschaft und Gesellschaft sollen nach-
haltiger und krisentauglicher und nicht zuletzt
besser auf die Herausforderungen und Chancen
des dkologischen und digitalen Wandels vorberei-
tet werden.

Die Fazilitét ist ein befristetes Instrument zur
Konjunkturbelebung, das bis Ende 2026 lduft.
Durch die Aufnahme von Krediten auf EU-Ebene
stellt die Fazilitat 723,8 Milliarden Euro in Form
von Darlehen und Zuschiissen zur Verfiigung. Je-
der Mitgliedstaat kann auf der Grundlage eines
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zuvor vereinbarten Verteilungsschliissels Finanz-
mittel erhalten.

Um die Unterstiitzung aus der Fazilitdt in An-
spruch nehmen zu kénnen, haben die Mitglied-
staaten der Europédischen Kommission sogenannte
Aufbau- und Resilienzplédne vorgelegt, die an-
schliefend vom Rat der Europdischen Union an-
genommen wurden. In jedem Plan sind die durch-
zufiihrenden Reformen und Investitionen mit klar
definierten Meilensteinen und Zielvorgaben fest-
gelegt. Diese Meilensteine und Ziele sind im An-
hang des Durchfithrungsbeschlusses des Rates
ausfiihrlich beschrieben. Diese miissen bis spétes-
tens August 2026 abgeschlossen sein.

Da es sich bei der Fazilitdt um ein leistungsbezo-
genes Instrument handelt, kénnen Zahlungen an
die Mitgliedstaaten nur dann erfolgen, wenn
vorab festgelegte Meilensteine und Zielvorgaben
erreicht werden. Nach Erreichen bestimmter, im
Plan festgelegter Meilensteine und Ziele kann ein
Mitgliedstaat einen Antrag auf Zahlung einer be-
stimmten Tranche seiner Mittelzuweisung im
Rahmen des Planes stellen.

Der deutsche Aufbau und Resilienzplan wurde am
13. Juli 2021 vom Rat gebilligt. Der Plan besteht
aus 40 MaBnahmen, darunter fallt auch das Inves-
titionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
2020/21. Diese MaBnahmen werden insgesamt mit
26,4 Milliarden Euro an Zuschiissen unterstiitzt.

Lassen Sie mich nun auf die rechtlichen Fristen
im Zusammenhang mit der Fazilitdt und den da-
mit zusammenhdngenden Verfahren eingehen.
Zwar ist der im Durchfithrungsbeschluss des Ra-
tes angegebene Zeitplan der Meilensteine und
Zielvorgaben indikativ, also ein Richtwert. Gemal
Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung zur Aufbau-
und Resilienzfazilitdt konnen die Mittel jedoch
nur bis zum 31. Dezember 2026 ausbezahlt wer-
den. In der Praxis bedeutet dies, dass alle Meilen-
steine und Ziele bis spdtestens Mitte 2026 erreicht
sein miissen.

Zusdtzlich miissen bestimmte Verfahrensschritte
durchgefiihrt werden, um die Zahlung rechtzeitig
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und vor Ende 2026 zu genehmigen:

Erstens hat die Kommission nach Erhalt eines
Zahlungsantrags zwei Monate Zeit, diesen zu prii-
fen, bevor sie ihre vorldufige Bewertung an den
Wirtschafts- und Finanzausschuss weiterleitet.
Die Kommission stiitzt sich bei ihrer Bewertung
auf die von dem Mitgliedstaat vorgelegten Belege.

Zweitens hat der Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss einen Monat Zeit, um seine Kommentare
abzugeben.

Danach leitet die Kommission den Entwurf des
Durchfiihrungsbeschlusses zur Auszahlung der
Tranche an den Aufbau- und Resilienzfazilitéts-
Ausschuss. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss
im Rahmen der Komitologieverordnung. Nach Bil-
ligung des Durchfiihrungsbeschlusses durch den
Aufbau- und Resilienzfazilitdts-Ausschuss kann
der Rechtsakt formlich angenommen werden. Da-
nach dauert es einige Wochen bis die endgiiltige
Zahlung erfolgt.

Wird ein Meilenstein oder ein Ziel nicht erreicht,
kann die Kommission ausnahmsweise eine Teil-
zahlung leisten. Die restliche Zahlung der Tran-
che wird dann ausgesetzt und der Mitgliedstaat
hat sechs Monate Zeit, die Situation zu korrigie-
ren und den Meilenstein oder das Ziel zu errei-
chen, andernfalls ist der ausgesetzte Betrag verlo-
ren. Die entsprechende Methodik wurde in einer
Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 2023
festgelegt.

Nun, soll ein Meilenstein oder ein Ziel bis Ende
2025 oder Anfang 2026 erreicht werden und wird
nicht erreicht, so konnte es sich allerdings als
schwierig erweisen, das Nichterreichen innerhalb
der Frist der Fazilitdt, sprich Ende 2026 zu korri-
gieren.

AbschlieBend mochte ich darauf hinweisen, dass
die Kommission in stindigem Kontakt mit den
deutschen Behorden steht, um die erfolgreiche
Umsetzung des deutschen Plans sicherzustellen.
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Vielen Dank!

Die Vorsitzende: Herzlichen Dank fiir dieses State-
ment aus ibergeordneter européischer Sicht. Wir
kommen jetzt zu Fragen der Fraktion der AfD. Das
macht Frau Hochst, bitte sehr.

Abg. Nicole Hichst (AfD): Vielen Dank fiir das
Wort, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten
sich an Frau Bettina Dickes, Landratin in meinem
Wahlkreis und Vertreterin des Deutschen Land-
kreistages.

Frau Dickes, im Gesetzentwurf wird auch auf die
Problematik der gestiegenen Baukosten verwiesen.
Welche finanzielle Dimension nimmt dieser As-
pekt hier aus Ihrer Sicht ein und mit wie hohen
Mehrbelastungen kalkulieren Sie als Kommunen?
Muss mit einer Anhebung der Grundsteuer- oder
der Gewerbesteuer-Hebesitze gerechnet werden?

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Dickes ist uns
zugeschaltet. Bitte sehr.

Bettina Dickes (Deutscher Landkreistag): Guten
Tag. Das Thema der Grundsteuer-Hebesétze ist
ohnehin Thema, aber unabhéngig von der Frage
der Kita-Finanzierung, sondern {iber den Landerfi-
nanzausgleich in Rheinland-Pfalz leider Gottes zu
Lasten der Kommunen geregelt.

Was das Thema der finanziellen Belastungen der
Kommunen im Bereich der Kindertagesstitten
grundsitzlich betrifft, heilit auf der einen Seite,
dass die Baukosten in den letzten Jahren wirklich
immens gestiegen sind und auf der anderen Seite
aber, dass die Anforderungen, die wir an die Kitas
stellen, im Zuge von Qualitdtsausbau und auch
Offnung fiir weitere Jahrginge immer weiter ange-
stiegen sind. Die Leidtragenden sind die Kommu-
nen, also wir als Landkreis, aber insbesondere
auch die Ortsgemeinden, die bei uns die Tréger
der Kindertagesstdtten sind.

Insoweit ist das natiirlich eine enorme Herausfor-
derung fiir unsere Kommunen vor Ort. Und auch
dieser Punkt, wenn es gliicklicherweise seitens
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des Bundes eine Entlastung, einen Zuschuss fiir
Sanierungsmalnahmen gibt, was ja nicht an der
Tagesordnung steht und woriiber man sich sehr
gefreut hat, ist trotzdem fiir ehrenamtliche Biirger-
meisterinnen und Biirgermeister sehr schwer um-
setzbar.

Auf der einen Seite die gestiegenen Baukosten,
auf der anderen Seite das sehr enge Zeitfenster,
das besteht, machen es vor Ort schwierig. Wir ha-
ben vor Ort eine Kommune, bei der der Baubeginn
nicht vor dem 31.12.2022 stattfinden konnte. Da-
mit fdllt diese Kommune nun aus der Forderung
heraus. Das ist auch der Grund, warum ich mich
an den Deutschen Landkreistag und auch an die
Bundesfamilienministerin gewandt habe, mit der
Bitte, Ausnahmegenehmigungen in begriindeten
Fillen zuzulassen, dass diese Mittel auch spéter
abgerufen werden kénnen, denn, wie gesagt, vor
Ort stehen wir vor enormen Herausforderungen,
die die Ortsgemeinden praktisch nicht mehr stem-
men koénnen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Hochst. Ma-
chen Sie weiter?

Abg. Nicole Hochst (AfD): Vielen Dank. Ich
mochte noch darauf zuriickkommen, in Threm
Landkreis Bad Kreuznach gibt es den VorstoB, in
Bad Sobernheim eine Wohnungsbaugesellschaft
fiir Fliichtlinge zu griinden. Ist so etwas fiir die
Umsetzung dieses Gesetzes auch angedacht?

Die Vorsitzende: Frau Dickes, bitte.

Bettina Dickes (Deutscher Landkreistag): Die
Wohnsiedlung fiir gefliichtete Menschen und
diese Frage Kita-Ausbau haben jetzt zunédchst ein-
mal nichts miteinander zu tun, was das Thema
der Finanzierung betrifft. Insoweit kdmpfe ich fiir
meine Ortsgemeinden, aber nicht in Bezug auf
Fliichtlingsunterkiinfte.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Noch eine Frage?

Abg. Nicole Hochst (AfD): Ja, sehr gerne. Denkt
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der Landkreistag dariiber nach, bestehende Miet-
verhéltnisse zu beenden oder zum Zwecke des be-
schleunigten Infrastrukturausbaus Enteignungen
vorzunehmen, um so Leerstdnde vor Ort direkt
nutzbar zu machen?

Bettina Dickes (Deutscher Landkreistag): Ich bin
hier in einer Anhérung zum Bereich der Kita-Fi-
nanzierung und nicht der Fliichtlingsfinanzie-
rung, insoweit wiirde ich diese Frage jetzt als
nicht dazu passend betrachten.

Die Vorsitzende: Danke. Aber Sie haben noch
Zeit, Frau Hochst.

Abg. Nicole Hochst (AfD): Ich finde es schade,
dass Sie das jetzt auf Fliichtlinge so verengen. Im
landlichen Raum gibt es ja Schwierigkeiten mit
Platz, Raum fir den Kita-Ausbau und auch fiir die
Ganztagsbetreuung. Das wissen Sie genau so gut
wie ich. Dementsprechend ist auch dariiber nach-
zudenken, um diesem Gesetz auch im landlichen
Raum aus der Taufe zu helfen, wie kommen wir
denn an geeignete Rdumlichkeiten ran? Da sind
Sie als Landrétin sicherlich gut informiert iiber
Leerstdnde auch vor Ort. Oder wie soll das gehen?
Sollen weitere Container errichtet werden, um
eben Kitas zu ermdoglichen, auch fiir frisch ge-
fliichtete Menschen, wie dann perspektivisch in
Bad Sobernheim?

Bettina Dickes (Deutscher Landkreistag): Es ist
durchaus so, dass unsere Kitas zum Teil aus allen
Nihten platzen. Diese Frage ist natiirlich korrekt.
Und zwar unabhéngig von der Frage Fliichtlinge
oder nicht, merken wir, dass immer mehr Kinder
in die Kitas hineingehen und wir da die Uberle-
gung anstellen, Ausbau, Anbau oder Containerls-
sungen fiir Kindertagesstétten. Das ist der Fall.
Dariiber denken wir nach.

Gerade vor dem Hintergrund ist natiirlich eine
gute Finanzierung der Ortsgemeinden ganz ele-
mentar, um solche Ausbauten zu stemmen. Dafiir
werbe ich auch nochmal.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Noch etwas?
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Abg. Nicole Hichst (AfD): Gibt es Threr Meinung
nach, Frau Dickes, eine Obergrenze des Leistbaren
fir die Kommunen und die Landkreise? Und
wenn ja, an welcher Stelle ziehen Sie die Not-
bremse?

Die Vorsitzende: Bitte sehr, Frau Dickes.

Bettina Dickes (Deutscher Landkreistag): Eine
Obergrenze im Bereich der Fliichtlingspolitik
wiirde ich sehen, hat aber, noch einmal, mit der
Grundfrage der Finanzierung jetzt erst mal nichts
zu tun.

Die Vorsitzende: Okay, ich danke Thnen. Jetzt
kommt die Fraktion der FDP. Herr Seestern-Pauly,
bitte.

Abg. Matthias Seestern-Pauly (FDP): Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Parlamentari-
scher Staatssekretdr, vielen Dank erstmal fir das
Wort. Ich méchte mich natiirlich zu Beginn auch
bei allen Sachverstdndigen fiir ihre Ausfithrungen
und die schriftlichen Stellungnahmen bedanken.

Ich mo6chte zunédchst auf den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung fiir Grundschulkinder eingehen.
Richtig ist ja, dass die Bundesregierung und die
sie tragenden Fraktionen die Frist schon einmal
um ein Jahr verldngert haben. Ich glaube, dass das
Niederschlag in den Abrufquoten gefunden hat,
wenn man sich anschaut, dass im Bundesdurch-
schnitt 72,25 Prozent abgerufen wurden, einige
Bundesldnder sogar tiber 90 bis 100 Prozent abge-
rufen haben.

Vor diesem Hintergrund hiétte ich eine Frage an
Prof. Dr. Rauschenbach und auch an Frau Miinch.
Mit Blick auf die Abrufquoten wiirde mich inte-
ressieren, ob Ihrer Einschédtzung nach das, was die
Union hier beantragt, ein Stiick weit eine Spezial-
regelung fiir das Bundesland Bayern wére. Weil es
schon sehr offensichtlich ist, dass sie mit einer
Abrufquote von 18,64 Prozent gravierend vom
Schnitt der anderen Bundesldnder abweichen.
Nur als Vergleich: Das Land mit der nédchst hohe-
ren Abrufquote ist Berlin mit 33,76 Prozent und
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danach kommt Schleswig-Holstein mit schon iiber
62 Prozent. Dazu wiirde ich gerne von Thnen eine
Einschédtzung erhalten.

AuBerdem, konnen Sie sich erklidren, warum es
eine solch deutliche Schere zwischen dem Bun-
desland Bayern und den anderen Bundesldndern
gibt, in Bezug auf Handwerkermangel, der beson-
ders dieses Land trifft, aber auch biirokratische
Regelungen bei der Beantragung?

Die Vorsitzende: Danke sehr. Die Fragen gingen an
Herrn Prof. Dr. Rauschenbach und an
Frau Miinch.

Herr Prof. Dr. Rauschenbach, ich griile Sie. Sie
sind jetzt zugeschaltet. Bitte sehr. Wenn Sie begin-
nen mochten?

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsver-
bund Deutsches Jugendinstitut e. V./Technische
Universitdt Dortmund): Ja, sehr geehrte Frau Vor-
sitzende, sehr geehrter Herr Seestern-Pauly, Sie
fragen nach der Sonderrolle von Bayern.

Ich wiirde es gerne umdrehen. Es ist auffillig,
dass viele die meisten Mittel abgerufen haben. Sie
haben es véllig zu Recht gesagt. Es gibt eine Mehr-
heit der Lander, die 80 bis 90, fast 100 Prozent ab-
gerufen haben. Es fillt schwer, hier ein systemati-
sches Problem aufgrund von Krieg oder ortlicher
Beschaffung zu erkennen, wenn ein Bundesland
so stark abfallt.

Aus meiner Sicht entsteht mehr der Eindruck,
dass der politische Wille fehlt, dieses voranzutrei-
ben. Zumindest féllt es auf, dass im Verfiigungs-
rahmen der Mittel fiir Bayern im ersten Jahr rela-
tiv viel abgerufen wurde und auch der Riickfluss
im Jahr 2022 starker ist als in allen anderen Bun-
desldndern, sodass ich hier weniger von einem
kommunalen Problem reden wiirde, wie das ge-
rade von Herrn Hesel gesagt wurde, sondern es
scheint eher auf der Landesebene ein Problem in
diesem Fall zu geben. Zumindest ist das Land
Bayern, ich habe 20 Jahre in Bayern gelebt, nicht
bekannt dafiir, dass es freiwillig auf Bundesmittel
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verzichtet.

Deswegen fillt dieser Abfall in der Abrufquote
schon auf, zumal Bayern ein so groBes Land ist.
Baden-Wiirttemberg ist auch ein Flachenland und
hat zu 100 Prozent abgerufen. Wenn das Bayern
auch gemacht hitte, dann wire der Bundesschnitt
bei 80 Prozent und nicht bei 72 Prozent.

Das sind schon Zusammenhénge, die mich nach-
denklich machen. Im Grunde genommen wiirde
ich sagen, und da stimme ich sehr Frau Miinch
zu, es sollten die Hartefédlle geregelt werden, wie
dieser Fall, der vorhin geschildert wurde. Ich
fande es fatal, wenn die Mittel von den Kommu-
nen zuriickgegeben werden miissen, aber im Prin-
zip finde ich, dass die Mittel nicht verloren gehen.
Sie flieBen wieder in das gesamte Paket ein. Es
muss jetzt auch ein Stiick weit der Wettbewerb
gelten, dass die Dinge vorangetrieben werden
missen, sonst werden wir 2026 keinen Rechtsan-
spruch fiir die Ganztagsgrundschule erreichen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Miinch, moch-
ten Sie noch etwas ergénzen?

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Ja. Vielen
Dank, Frau Vorsitzende.

Ich glaube nicht, dass das eine Spezialregelung fiir
Bayern ist. Ich glaube, dass es durchaus bundes-
weit einige Kommunen gibt, die, wie auch der
Kollege Themann geschildert hat, momentan
wirklich unter hohem Handlungsdruck stehen
und Schwierigkeiten haben.

Ich wiirde es sehr unterstiitzen, wie Herr Rau-
schenbach gesagt hat, wenn man nochmal auf
Landesebene schauen wiirde, ob moglicherweise
die Regelungen, die auf Landesebene getroffen
werden, vielleicht fiir den Ausbauprozess nicht
forderlich sind. Das wére sozusagen mein Peti-
tum. Inwieweit das fiir Berlin gilt, kann ich jetzt
so nicht sagen. Aber mit Blick auf Bayern wiére
das sicherlich noch einmal zu priifen.
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Die Vorsitzende: Danke Thnen. Herr Seestern-
Pauly, bitte.

Abg. Matthias Seestern-Pauly (FDP): Vielen Dank
fiir die Antworten. Ich mochte das direkt aufgrei-
fen. Ich glaube in Ihrer Kommune, Herr Themann,
ist es eine scheinbar unbillige Hérte. Ich selber bin
auch nach wie vor kommunalpolitisch aktiv, so-
wohl im Kreistag als auch im Rat meiner Heimat-
stadt Bad Iburg. Meine Heimatstadt gehort auch
nicht zu den finanzkréftigsten, um es mal sehr zu-
rickhaltend zu formulieren. Von daher habe ich
es sehr begriifit, dass es ein Schreiben des Ministe-
riums jetzt gibt, in dem verschiedene Wege aufge-
zeigt werden und auch, dass man noch einmal das
Gespriach mit der zustdndigen niedersdchsischen
Landesschulbehérde suchen sollte. Ich glaube, wir
haben alle ein Interesse daran, dass die, die sich
auf den Weg machen, wie es Ihre Gemeinde tut,
keine Nachteile erleiden. Von daher danke ich
sehr fiir das Schreiben und auch die Wege, die da
aufgezeigt wurden.

Ich mochte jetzt zum zweiten Themenblock kom-
men, ndmlich zur Fristverldngerung beim Ausbau
des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes. Da
hétte ich noch eine Frage an Frau Miinch. Es ist ja
ausgefiihrt worden, dass wir eine Fristsetzung an
dieser Stelle haben. Wir wiirden ansonsten riskie-
ren, Mittel zu verlieren.

Sie sprachen schon mal an, dass es aus Ihrer Sicht
nicht klug gewesen ist, iiberhaupt die Mittel der
européischen Ebene an der Stelle zu nutzen.
Nichtsdestotrotz ist ja der Weg so beschritten wor-
den. Wirden Sie trotzdem riskieren, diese

500 Millionen Euro aufs Spiel zu setzen?

Sofern noch Zeit ist, ware ich auch dankbar um
die Einschédtzung von Frau Siebernik in diesem
Zusammenhang.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Miinch.

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Ich bin in
dem Sinne keine Finanzexpertin. Und natiirlich
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darf es nicht dazu fiihren, dass diese Mittel verlo-
ren gehen. Da miissen Wege gefunden werden, sie
auszuschopfen. Aber perspektivisch regt die Ge-
schéftsstelle des Deutschen Vereins nachdriick-
lich an, zu iiberlegen, die Mittel fiir die Investiti-
onskosten ausschlieBlich aus dem Bundeshaus-
halt zu nehmen. Es bedarf halt einer dauerhaften
Finanzierung fiir die Investitionen und natiirlich
auch fiir die Betriebskosten.

Es wire fatal, wenn diese Mittel jetzt verloren ge-
hen wiirden. Hierfiir muss es Losungen geben, um
das Ziel zu erreichen, die fehlenden 384.000 [die
Zahl wurde von der Sachverstindigen nachtrdg-
lich aktualisiert] Platze zu schaffen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann kommen wir
zur Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Frau Reichin-
nek.

Abg. Heidi Reichinnek (DIE LINKE.): Vielen
Dank. Trotz der Kiirze der Zeit, Herr Themann,
mochte ich mich einmal bei IThnen bedanken, dass
Sie diese ganze Grundproblematik der Projektfor-
derung, gerade mit den kurzen Fristen, hier noch-
mal kurz und knapp dargestellt haben. Ich glaube,
das ist ein wichtiger Punkt, auch fiir weitere Pla-
nungen.

Deswegen, Frau Siebernik, wir merken gerade,
wie wir schon allein wegen so einer Frist zweimal
im Bundestag diskutieren, einmal hier in der An-
hérung. Wenn schon diese kleine Stellschraube so
groBe Probleme macht, hat man ja ein bisschen
Magenschmerzen mit Blick auf den Rechtsan-
spruch auf die Ganztagsbetreuung. Was muss in
Thren Augen passieren, dass dies besser lduft als
das, was wir beim Rechtsanspruch auf die Kita-
plédtze erlebt haben? Besten Dank.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Siebernik, bitte.

Doreen Siebernik (Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft): Schonen guten Tag und vielen
Dank, dass ich sprechen darf. Auch vielen Dank
fiir die Frage an der Stelle, weil ich mich anschlie-
Ben mochte, an dem, was Maria-Theresia Miinch
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schon gesagt hat.

Wir stehen vor der groen Herausforderung, dass
Eltern ganz eindeutig den Bedarf angemeldet ha-
ben: ,,Wir wollen unsere Kinder ganztégig be-
treuen lassen”. Insofern sind die Fragen nach dem
Ausbau, die Frage nach den Fachkriften und auch
die Frage nach einem bundeseinheitlichen Quali-
tdtsrahmen nicht nur zu stellen. Man muss auch
Antworten darauf finden.

In der Priorisierung wiirde ich ganz deutlich for-
mulieren: Wir brauchen einen bundeseinheitli-
chen Qualitdtsrahmen. Wir brauchen ein gemein-
sames Verstdndnis: Was verstehen wir unter dem
Ganztag, unter Ganztagsschule, unter ganztéigiger
Betreuung, unter Bildung und Erziehung den gan-
zen Tag? Diese Antworten fehlen. Ich vermisse
sozusagen an der Stelle, dass alle Beteiligten, so-
wohl das Bundesfamilienministerium als auch die
KMK, hier ziigig etwas ausformulieren.

Wir miissen eben auch die Frage beantworten:
Wer soll im Interesse der Kinder dort am Ort
Schule, an den Orten der Kinder- und Jugendhilfe
tdatig werden? Welche Fachkrifte arbeiten da?
Sind das Menschen, die den Schrank aufschlie-
Ben, nur Bélle verteilen und zwei Stunden spéter
Bille und Springseile wieder einsammeln oder
sind das pddagogische Prozesse?

Bezogen auf den Ausbau einer Mensa, wie Herr
Themann ausgefiihrt hat, mit einem gesunden
Mittagessen, ist es notwendig, dass wir solche
Phasen im Ganztag, ndamlich das Essen, auch als
péddagogische Einheit verstehen. Da geht es nicht
nur darum, satt im Trockenen zu werden, sondern
gemeinsam zu iiberlegen, wie kann das funktio-
nieren?

Es braucht in Bezug auf die Qualifizierung der
Fachkrifte ein bundeseinheitliches Curriculum.
Wer sind die, die da heute schon arbeiten? Wie
kommen wir zu Arbeitsverhéaltnissen, die tatsach-
lich erwerbssichernd sind, die auskommlich sind?
Wie schaffen wir es, in der iiberwiegenden Mehr-
heit arbeiten dort Frauen, dass sie am Ende ihrer
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Erwerbstétigkeit — eigentlich schon in ihrem All-
tag davor — nicht vor der Altersarmut stehen? Mit
Arbeitsverhéltnissen von 20 Wochenstunden kann
ich keine Familie erndhren und auch kein aus-
kémmliches Leben fiihren.

Das, glaube ich, sind die wichtigsten Fragen. Wir
haben uns alle gemeinsam verpflichtet, dass, egal
wo Kinder geboren werden und leben in diesem
Land, dass es den Kindern gut gehen soll, dass das
Recht auf Bildung ermdoglicht wird. Wir sollten
uns auch fragen: Wie kénnen wir Kinder beteili-
gen? Trauen wir uns Kinder zu fragen: ,,Was
winscht ihr euch vom Ganztag? Was wiinscht ihr
euch, wenn ihr den ganzen Tag in der Schule
seid?“

Kinder konnen das sehr genau formulieren, wie
sie sich eine gute Schule und einen tollen Ganztag
wiinschen. Die unterscheiden schon zwischen der
Mathematikstunde und der Freizeit.

Die Vorsitzende: Danke. Wir kommen zur End-
runde, zur Fraktion der SPD. Frau Hostert,
bitte sehr.

Abg. Jasmina Hostert (SPD): Vielen Dank. Erst
einmal moéchte ich das zuriickweisen, was Sie ge-
sagt haben, Frau Connemann, ich hétte die Prob-
leme von Herrn Themann und der Gemeinde He-
sel nicht als eine wesentliche Herausforderung
eingestuft. Ich habe in meinem Eingangsstatement
in der ersten Runde diese Thematik iiberhaupt gar
nicht erwahnt.

Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, natiir-
lich ist es eine Herausforderung, wenn Dinge
nicht funktionieren. Und es ist auch sehr gut, dass
Sie hier sind und uns iiber diese Dinge berichten.
Das ist aber ein Einzelfall, den wir jetzt hier ho-
ren. Ich personlich habe von keinem einzigen Fall
bisher gehort und komischerweise ganz viele mei-
ner Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Wenn
es mehrere Fille gibt, dann bitte her damit.

Fiir diesen Einzelfall muss es auf jeden Fall Lo-
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sungen geben. Es kann nicht sein, dass eine Kom-
mune, die unbedingt mochte, dass Ganztag ge-
lingt, das nicht schafft. Wir miissen eine Losung
finden, aber es kann nicht sein, dass wir jetzt Fris-
ten verldngern, weil es einen Einzelfall gibt.

Das ist unser Statement. Wir sehen die Fakten und
die Zahlen, dass ungefdhr 70 bis 100 Prozent der
Mittel abgerufen wurden. Das ist etwas sehr Posi-
tives, was wir wahrnehmen. Wir sagen aber auch
nicht ,,okay, jetzt haben Sie Pech gehabt“, ganz be-
stimmt nicht. Hier miissen Losungen gefunden
werden, aber nicht in Form einer Fristverldnge-
rung.

Gerade wurden nochmal die Fachkréifte beim
Ganztag angesprochen. Ich glaube auch, dass das
das herausfordernde Thema ist und auch die an-
gesprochenen gleichwertigen Rahmen, die wir
brauchen. Frau Miinch, das wiirde mich nochmal
interessieren: Wie kénnten denn solche gleich-
wertige Rahmen aussehen? Wir sprechen viel dar-
iiber, aber gehen nicht wirklich in die Details.
Was konnte ein Rahmen sein, der sowohl fiir Ba-
den-Wiirttemberg als auch fiir Berlin gilt? Viel-
leicht kénnen Sie uns hier mit ein paar Details
versorgen.

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Miinch, bitte
sehr.

Maria-Theresia Miinch (Deutscher Verein fiir 6f-
fentliche und private Fiirsorge e. V.): Vielen Dank,
Frau Hostert. Das mache ich gerne in Ergénzung
zu dem, was Frau Siebernik gesagt hat.

Der Rechtsanspruch fiir die ganztédgige Erziehung,
Bildung und Betreuung ist ja im SGB VIII veran-
kert, in Ergdnzung zu dem, was in der Schule
schon an Angeboten vorhanden ist. Im SGB VIII
gibt es ganz klare Regelungen, zum Beispiel hin-
sichtlich der Erteilung einer Betriebserlaubnis,
also was da sozusagen Gegenstand ist, beispiels-
weise die Vorlage eines Konzeptes, ein Kinder-
schutzkonzept, qualifizierte Fachkréfte.
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Es gibt im § 72 das sogenannte Fachkraftgebot,
was nebenbei bemerkt sicherlich noch mal stédrker
ausgefiihrt werden sollte. Hierzu brdauchte es auch
eine Debatte. Die wiirde ich jetzt nicht unbedingt
an den Ganztag koppeln, aber mit Sicherheit an
die Fachkriftestrategie, die gerade erarbeitet wird,
dass man sich dariiber noch mal verstidndigt, was
eigentlich Fachkrifte in dem Kontext sind. Und es
brauchte sicherlich vergleichbar, wie in der Kin-
dertagesbetreuung, auch ein gut ausgebautes Un-
terstlitzungssystem, um den Prozess einer ganzta-
gigen Erziehung, Bildung und Betreuung zwi-
schen Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu be-
gleiten.

Ich erinnere an das Projekt "Qualitdt vor Ort". Ich
weil nicht, ob Sie es kennen. Da gab es einen Ak-
teur, der die Prozesse zum Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung, vor allem zu deren qualitativen
Ausgestaltung, begleitet hat. So etwas sollte es
zum Beispiel auch fiir den Ganztag geben. Im

SGB VIII ist ja auch die Qualifizierung und Unter-
stiitzung von Fachkriften in der Kindertagesein-
richtung und in der Kindertagespflege — das Stich-
wort Fachberatung — festgelegt. So etwas wére
auch essenziell fiir die Ausgestaltung des Ganz-
tags, also das Fachberatungssystem im Kontext
Schule zu stirken, damit dieses wiederum die
Fachkrifte in den Einrichtungen bzw. den Ange-
boten der ganztdgigen Erziehung, Bildung und Be-
treuung von Grundschulkindern stirken kann.
Das wiren vielleicht einige Punkte.

Die Welt ist in Deutschland bunt und sie soll auch
bunt bleiben. Gleichwohl hat der Deutsche Ver-
ein 2019 erste Parameter, die ich jetzt gerade ge-
schildert habe, formuliert zur Ausgestaltung des
Rechtsanspruchs. Der Deutsche Verein hat klar ge-
sagt, das Fachkraftgebot muss auch in diesen Ein-
richtungen, also fiir diese Angebote grundsétzlich
gelten, Stichwort multiprofessionelle Teams oder
Unterstiitzung durch Verwaltungskréfte oder Stu-
dierende. Das hatte Prof. Dr. Rauschenbach in ei-
ner der fritheren Veranstaltungen betont, dass sie
sicherlich unterstiitzend auch in diesen Angebo-
ten tdtig werden kdnnen, aber eben unterstiitzend
und ergdnzend und nicht die Fachkrifte erset-
zend.
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Dafiir braucht es aber wirklich eine konzertierte
Aktion der Fachkriftegewinnung und —bindung
und zwar zeitnah, weil es allerorten brennt. Nicht
nur im Ganztag, sondern auch in der Kindertages-
betreuung.

Und mit Verlaub, es brauchte auch finanzielle Un-
terstiitzung des Bundes. Es ist zwar Aufgabe der
Liander, das ist dem Deutschen Verein auch klar,
aber der Bund hat die Aufgabe, fiir gleichwertige
Bedingungen beim Aufwachsen zu sorgen und
sollte sich diesbeziiglich auch finanziell daran be-
teiligen.

Die Vorsitzende: Danke sehr, Frau Minch. Haben
Sie noch Nachfragen, Frau Hostert? Okay.

Abg. Jasmina Hostert (SPD): Eine Frage an

Herrn Hahn: In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie
davon, dass eine Fristverldngerung um zwolf Mo-
nate mit den Vorgaben der Europédischen Union
zum Deutschen Aufbau- und Resilienzplan zu ver-
einbaren ist. Konnen Sie konkret ausfithren, wie
Sie zu dieser Einschitzung kommen?

Die Vorsitzende: Danke sehr. Herr Hahn, bitte.

Stefan Hahn (Deutscher Stddtetag): Danke schon.

In unseren Ausfithrungen stellen wir letztendlich
die Position dar, die eben auch vom Deut-

schen Verein dargestellt wurde. Wir sagen, es darf
europdische Regelungen zur Verwendung von eu-
ropdischen Fordermitteln geben, diese diirfen aber
nicht daran hindern, dass wir in den Kommunen
dazu in die Lage versetzt werden, die Zielsetzung
der Forderkulisse zu erreichen. Wenn an der
Stelle européisches Recht ggf. auch iiber Nachver-
handlungen an der Stelle auf européischer Ebene
nicht zum Ziel fiihrt, dann ist es im Sinne der Sa-
che selbst, ndmlich die Kinderbetreuung weiter
auszubauen bzw. den Ausbau von Rdumen an der
Stelle tatsachlich voranzutreiben, wenn die Lo-
sung iiber origindre Bundesmittel gesucht wird
und ggf. dann nicht iiber europdische Mittel. Das
ist letztendlich die Position, die auch vom Deut-
schen Verein vertreten wird.
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Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt die
CDU/CSU-Fraktion. Frau Breher, bitte.

Abg. Silvia Breher (CDU/CSU): Nochmal ganz
kurz zur Klarstellung: Es gibt einmal den Antrag
der Kommune in Hesel, die einen Antrag gestellt
hat, die Frist zu verldngern und darauthin auch
den Bescheid bekommen hat, dass die Frist auf-
grund des derzeit geltenden Rechts nicht verladn-
gerbar ist.

Es gibt aber auch viele andere Kommunen, auch
bei mir im Wahlkreis, wo wir abgefragt haben, die
keinen Antrag auf Fristverldngerung fiir den Ver-
wendungsnachweis gestellt haben. Diese werden
aber, wenn sie den Verwendungsnachweis nicht
erbringen konnen, einen Riickruf bekommen.

Hesel ist also kein Einzelfall, sondern nur der uns
bekannte Fall mit der beantragten und abgelehn-
ten Fristverldngerung fiir den Verwendungsnach-
weis.

Das hat mein Kollege in der Debatte freundlicher-
weise und scheinbar offensichtlich erfolglos ver-
sucht, Ihnen zu erkldaren. Deswegen nochmal
meine Frage an Frau Krickl: Es gibt einen ent-
scheidenden Unterschied zwischen einer Abruf-
quote und dem anschliefend zu erfolgenden Ver-
wendungsnachweis. Vielleicht erkldren Sie oder
einer der anderen Sachverstdndigen diesen Unter-
schied nochmal.

Fiir mich noch einmal der Hinweis aus der De-
batte. Die Staatssekretérin hat in Threr Rede gesagt:
Das ware doch alles kein Problem, weil im Rah-
men der Verwaltungsvereinbarung es moglich
wadre, keinen Verwendungsnachweis, sondern
ausschlieBlich den Abruf der Mittel als Grundlage
anzuerkennen.

In diesem Fall in Hesel gibt es eine klare Antwort
vom Land Niedersachsen. Ich zitiere: "Eine Frist-
verldngerung ist auf der Grundlage der verbindli-
chen Verwaltungsvereinbarungen des Bundes mit
den Landern nicht mdéglich." Das heifit, wenn wir
die Rechtsgrundlage im Gesetz nicht &ndern und
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die Verwaltungsvereinbarung es nicht hergibt,
dann gibt es keine andere Moglichkeit, als hier zu
einer Riickforderung zu kommen, so wie es eben
in Hesel angekiindigt worden ist.

Frau Krickl oder vielleicht Herr Hahn, vielleicht
kénnen Sie dazu nochmal etwas sagen. Kennen
Sie diese Verwaltungsvereinbarung zwischen
Bund und Land und ist aus Ihrer Sicht eine an-

dere Lesart der Verwaltungsvereinbarung mog-
lich?

Die Vorsitzende: Danke. Frau Krickl, bitte sehr.

Ursula Krickl (Deutscher Stadte- und Gemeinde-
bund): Frau Breher, Sie haben es eigentlich wun-
derbar erklart, wie es vor Ort aussieht. Deshalb ha-
ben auch ganz viele Kommunen die Antrége iiber-
haupt nicht gestellt. Das muss man auch mal er-
wiahnen. Deshalb kommt es vielleicht auch dazu,
dass Bayern etwas hinten dran hédngt. Es haben
sich viele Kommunen, aufgrund der Vorgaben des
Bundes, nur bis zum 30. Juni 2021 Antrédge zu
stellen, auf den Weg gemacht. Viele andere Kom-
munen haben keine umfangreichen BaumaBnah-
men betrieben, sondern haben, ich sage es jetzt
mal Giberzogen, Tische und Stiihle gekauft, um
iiberhaupt die Mittel dafiir zu verwenden.

Aber in der Tat ist die Lesart in der Verwaltungs-
vereinbarung so: Wenn die Bewilligung der Mittel
nicht bis zum 31.12.22 abgeschlossen wurde,
dann besteht eine Rechtsunsicherheit in den Stad-
ten und Gemeinden. Von daher wiirden wir auf je-
den Fall die Fristverldngerung begriiflen.

Es ist zwar richtig, dass die nicht verbrauchten
Mittel wieder in den Gesamt-Topf zuriickgehen.
Der Topf wird allerdings nach dem Konigsteiner
Schliissel verteilt. Daher werden Lénder, die jetzt
alle Mittel ausgegeben haben, noch mal iberpro-
portional bedient von den zusétzlichen Mitteln.

Von daher sollte man durchaus schauen, ob man
nicht nochmal den Landern die Fristverldngerung
anbietet, damit diese ihre Mittel verwenden kon-
nen. In der Tat gibt es viele Flachenldnder, wo der
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Ausbau, insbesondere der Ganztagsausbau, noch
sehr weit hinten steht.

Da sollte man im Sinne der Kommunen handeln,
weil der Bedarf da ist. Wir konnen nicht die Kom-
munen, die sich auf den Weg gemacht haben,
letztendlich bestrafen oder in der Unsicherheit
lassen.

Die Vorsitzende: Herr Hahn, bitte sehr.

Stefan Hahn (Deutscher Stddtetag): Ich glaube, wir
reden hier iiber den Einzelfall, der angesprochen
wurde. Sie haben Recht. Ich habe mich umgehort
und habe nachgefragt, wie viele vergleichbare
Félle es in anderen Kommunen gibt. Die Erkla-
rung hat Frau Krickl eben geliefert.

In vielen groBen Stddten ist gepriift worden, in-
wieweit konnen wir als Stadt die Frist im Rahmen
der Forderkulisse Ganztag einhalten. Ich weise da-
rauf hin, auch wir als Stadtetag haben gemeinsam
mit den anderen kommunalen Spitzenverbdnden
vor einigen Jahren schon erklért, dass die Frist
viel zu kurz ist. Und deswegen haben viele Stddte
von vornherein gesagt, wir starten kein Baupro-
jekt, sondern wir rufen die Férdermittel ab, um
Tische, Stiihle oder Seifenspender zu bezahlen.
Ob das in der Zielsetzung des Fordermittelgebers
war, wage ich zu bezweifeln.

Umso wiinschenswerter wire an diesem Einzel-
fall, wenn dieses Beispiel einer Kommune nicht
dazu fiithren wiirde, dass kiinftig noch mehr Zu-
riickhaltung bei anderen Kommunen iiber den Ab-
ruf von Fordermitteln entstehen wiirde. Deswegen
an der Stelle die dringende Bitte: Niemand hier
im Raum, glaube ich, méchte, dass in dieser Kom-
mune die Férdermittel zuriickgezahlt werden
miissen. Offenbar gibt es ja eine entsprechende
rechtliche Einschdtzung auch aus Ihrem Haus, aus
dem Familienministerium des Bundes. Ich glaube,
wenn an der Stelle eine Klarstellung erfolgen
wirde, nicht zwingend eine Gesetzesdnderung,
aber eine Klarstellung, dass die Landesregierung
in Niedersachsen dazu berechtigt ist, die Frist
nochmal zu verldngern, dann wére dem Einzelfall
geholfen.
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Die Vorsitzende: Danke sehr. Wir haben noch
zwei Minuten. Herr Edelh&duBer, bitte.

Abg. Ralph Edelhidufier (CDU/CSU): Frau Vorsit-
zende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieso
sollte eine Staatsregierung dagegen sein, es ist
eine Suggestivfrage, die vom Kollegen gestellt
worden ist, den Ganztagesausbau zu férdern. Das
ist doch ganz verstdndlich, dass da jeder schaut,
wie er dahinkommt. Es ist eine realistische Ein-
schitzung, die da abgegeben worden ist. Jetzt ha-
ben wir auch mehrfach den Grund gehort.

Zur Fristverldngerung im Hinblick auf den Kita-
Ausbau hitte ich eine Frage an Frau Krickl. Es
geht um dieses halbe Jahr von Seiten der Bundes-
regierung versus dem Antrag vom Bundesrat auf
ein Jahr. Das ist grundsitzlich keine groBe Diffe-
renz, um die es da geht. Frau Krickl, Sie haben in
Threr Stellungnahme gesagt, dass Sie diese Ein-
Jahres-Frist unterstiitzen, die GegenduBerungen
nicht iiberzeugend finden. Kénnen Sie das viel-
leicht noch erlautern, warum Sie das so sehen?

Die Vorsitzende: Frau Krickl, bitte.

Ursula Krickl (Deutscher Stadte- und Gemeinde-
bund): Es wurde vorhin von der Sachverstdndigen
der Europédischen Kommission dargelegt, wie die
Gangart ist. Da sehen wir aus unserer Sicht durch-
aus noch Spielraum, den die Bundesregierung hat,
um die entsprechenden Fristen einzuhalten in ih-
ren Berichten. Von daher hat uns das nicht iiber-
zeugt.

Schluss der Sitzung: 15:36 Uhr

Ufd Jat

Ulrike Bahr, MdB
Vorsitzende

Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Im ﬂbrigen sehen wir das auch sehr kritisch, dass
hier EU-Mittel herangezogen werden, wihrend bei
den anderen Bundesprogrammen aus originédren
Bundesmitteln investiert wurde.

Nicht zuletzt will ich gern noch daran erinnern
und insbesondere an alle Abgeordneten appellie-
ren: Bei den anstehenden Haushaltsberatungen
entsprechend dem Koalitionsvertrag ist auch ein
sechstes Investitionsprogramm Kindertagesbetreu-
ung angekiindigt. Angesichts des weiterhin enor-
men Ausbaubedarfs erwarten wir, dass sich die
Abgeordneten dafiir einsetzen, ein weiteres Inves-
titionsprogramm aufzulegen. Wir wissen, das Geld
wird benétigt, die Pldtze werden bendtigt, im
Sinne unserer Kinder. Danke.

Die Vorsitzende: Danke sehr, Frau Krickl, auch fir
den Appell an uns Abgeordnete. Wir nehmen das
ernst. Somit ist die Anhoérung zu Ende. Ich danke
den Sachverstdndigen fiir [hre Expertise. Mit Ver-
laub, auch von mir ein Appell: Lassen Sie uns das
gemeinsam lésen. Bund, Lander und Kommunen
sind alle in der Verantwortung. Es hatte fiir mich
personlich schon ein bisschen den Anschein, dass
der schwarze Peter hin und her geschoben wird.
Mein Appell an uns alle, an die Sachverstdndigen,
aber vor allem an uns als Abgeordnete, ist, ge-
meinsam die Verantwortung fiir diesen Sachver-
halt zu tibernehmen.

Ich schlieBe die Sitzung. Ich danke Thnen ganz
herzlich und wiinsche Ihnen eine schéne Woche.
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49a

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhorung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

des Deutschen Vereins fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e. V., Maria-Theresia Miinch

22. Februar 2023
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Stellungnahme der Geschiftsstelle des Deut-
schen Vereins fiir offentliche und private Fiirsor-
ge e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur Ande-
rung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes
zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und
zur Anderung des Kinderbetreuungsfinanzie-
rungsgesetzes (BT-Drucks. 20/5162) und dem
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlan-
gerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grund-
schulkinder der Fraktion der CDU/CSU (BT-
Drucks. 20/5544) anlasslich der Anhorung im
Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend des Bundestages am 27. Februar 2023

Kindheit, Jugend und Familie

Stellungnahme der Geschaftsstelle des Deutschen Vereins (DV 6/23) vom
22. Februar 2023

Deutscher Verein

fur offentliche und
private Fursorge e.V.
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Vorwort

Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter ab dem vollendeten
ersten Lebensjahrund im Grundschulalter in 6ffentlich verantworteten Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe sind wesentliche Bausteine fiir ein gelingendes Auf-
wachsen der Kinder. Sie unterstutzen Eltern in ihrer Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsverantwortung, ermoglichen die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbsarbeit und tragen nicht zuletzt entscheidend zur individuellen Entwicklung
der Kinder zu gemeinschaftsfahigen Personlichkeiten und der Sicherung ihrer
Teilhabe an der Gesellschaft bei. Der Deutsche Verein hat in seinen Positionierun-
gen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung wie auch zum Ganztagsangebot flr
Grundschulkinder wiederholt betont, dass dies eine Gemeinschaftsaufgabe insbe-
sondere von Bund, Landern und Kommunen ist.! Denn deren Ziel und Verantwor-
tung ist es und muss es sein, allen Kindern und ihren Eltern gleichermalien ein
qualitativ hochwertiges Angebot der Erziehung, Bildung und Betreuung bereitzu-
stellen und damit gleichwertige Aufwachsens- und Lebensbedingungen zu ermog-
lichen - unabhangig von der jeweiligen Lebenssituation. Dies gilt umso mehr, an-
gesichts der aktuellen Herausforderungen - Bewaltigung der Folgen der COVID
19-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Integration von Kindern mit
Flucht- und Migrationshintergrund - vor denen die Kindertagesbetreuung und die
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder stehen. Das schliel3t die Finanzierung
eines bedarfsgerechten Angebotes wie auch dessen qualitatsorientierte Ausge-
staltung ein. Deshalb begriifit der Deutsche Verein ausdriicklich, dass sich der
Bund seit vielen Jahren an den Investitionskosten wie auch zumindest fiir den
Bereich der Kindertagesbetreuung seit 2018 an den laufenden Betriebskosten be-
teiligt. Gleichzeitig hat der Deutsche Verein wiederholt deutlich gemacht, dass
dies nicht nur eine punktuelle Gemeinschaftsaufgabe ist, sondern eine auf Dauer
angelegte. Dementsprechend muss auch die Finanzierung dieser fiir die Zukunft
der Gesellschaft Deutschlands essenziellen Aufgabe auf allen féderalen Ebenen
nachhaltig und auf Dauer abgesichert sein.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins zu den
vorgelegten Gesetzentwiirfen wie folgt Stellung:

1  Eckpunktepapier des Deutschen Vereins zu den Herausforderungen beim Ausbau der Kindertagesbetreu-
ung fiir Kinder unter drei Jahren (DV 02/11), S. 2 f., https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfeh-
lungen-stellungnahmen/2011/dv-02-11.pdf (21. Februar 2023); Empfehlungen des Deutschen Vereins zu
Fragen der Qualitat in Kindertageseinrichtungen (DV 33/12), S. 27 f., https://www.deutscher-verein.de/de/
uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2012/dv-33-12-qualitaet-in-kindertageseinrichtungen.pdf (21.
Februar 2023); Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Implementierung und Ausgestaltung eines
Rechtsanspruches auf ganztédgige Erziehung, Bildung und Betreuung fiir schulpflichtige Kinder in der
Grundschulzeit (DV 13/19), S. 13, https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellung-
nahmen/2019/dv-13-19 ganztagsbetreuung-grundschulzeit.pdf (21. Februar 2023).
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1. Zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes
iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbe-
treuung fiir Kinder (KiTaFinHG-E) und zur Anderung des
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes (KBFG-E)
(Drucks. 20 / 5162)

Die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins begriifst es grundsatzlich, dass der Ge-
setzgeber mit einem 5. Investitionsprogramm Lander wie Kommunen beim wei-
terhin notwendigen Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes der Kindertages-
betreuung fiir Kinder unter drei Jahren unterstiitzt. Allerdings bewertet die Ge-
schiftsstelle des Deutschen Vereins die mit der Anderung des KiTaFinHG-E wie des
KBFG-E vorgenommenen halbjahrliche Fristverlangerung zum MaRnahmenab-
schluss bis 31. Dezember 2023 und zur Abrufung der Mittel bis 31. Juni 2024 ge-
maR Art. 1 § 29 Abs. 2 KiTaFinHG-E als nicht ausreichend.

Angesichts der anhaltenden Anforderungen, vor denen die umsetzenden Ebenen
Lander und insbesondere die Kommunen stehen, ist es nach Ansicht der Ge-
schaftsstelle des Deutschen Vereins erforderlich, die Moglichkeit des Abschlusses
der geférderten MaRnahmen bis zum 30. Juni 2024 sowie den Abruf der Bundes-
mittel durch die Lander bis zum 31. Dezember 2024 gemalf’ Art. 1 § 29 Abs. 2 KiTa-
FinHG-E zu verlangern. Die Bewaltigung der Folgen der COVID-19-Pandemie, des
Krieges in der Ukraine wie auch der wieder anwachsenden Fluchtbewegungen
haben im aktuell laufenden 5. Investitionsprogramm des Bundes zu erheblichen
Verzégerungen gefiihrt. Zu nennen sind enorme Lieferschwierigkeiten, Lieferket-
tenprobleme, Kapazitatsengpasse in der Baubranche und im Handwerk und dar-
aus folgend langere Genehmigungsverfahren. Diese waren vor Inkrafttreten des 5.
Investitionsprogrammes flir die umsetzenden Ebenen nicht vollumfanglich abseh-
bar.

Die Begriindung des Gesetzgebers, dass er durch die gewahlte Finanzierungs-
grundlage fiir das 5. Investitionsprogramm - namlich den Deutschen Aufbau- und
Resilienzplan (DARP), der wiederum aus Mitteln der Europaischen Union-NextGe-
nerationEU gespeist wird - gebunden ist, lasst aus Sicht der Geschéftsstelle des
Deutschen Vereins zumindest die Frage aufkommen, warum der Bund nicht wil-
lens war, die Mittel aus eigenen Haushaltsmitteln aufzubringen. Zumal davon
auszugehen ist, dass der Bedarf an Platzen in Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege auch liber 2024 hinaus steigen wird.? Mit Blick auf die oben ge-
nannte Verantwortungsgemeinschaft und eine erforderliche dauerhafte Beteili-
gung des Bundes regt die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins an, zukinftig ei-
genen Haushaltsmitteln zum Ausbau und zur Sicherstellung eines qualitativ
hochwertigen Kindertagesbetreuungsangebotes den Vorrang zu geben.

Im Hinblick auf die gegenwartigen Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2024 for-
dert die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins dariiber hinaus nachdriicklich,

2 So missten nach Prognosen des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut und Technische Univer-
sitat Dortmund vom Dezember 2020 bis 2030 je nach Szenario in Westdeutschland fiir rund 372.000 bis
534.000 Kinder bis zum Schuleintritt Platze geschaffen werden und in Ostdeutschland knapp 22.000 Plat-
ze. Vgl. Platze. Personal. Finanzen. Bedarfsorientierte Vorausberechnungen fiir die Kindertages- und
Grundschulbetreuung bis 2030, Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universitat
Dortmund, Dezember 2020, https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/dasdji/presseinformationen/2020/
P1%C3%A4tzePersonalFinanzen2020 Teill.pdf (21. Februar 2023).
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dass der Bund sich zu einer dauerhaften Beteiligung an den Investitions- und den
laufenden Betriebskosten eines qualitativ hochwertigen Angebotes der Kinderta-
gesbetreuung bekennt und die entsprechenden Mittel zur Verfligung stellt. Erin-
nert sei an dieser Stelle an die zwischen Bund und Landern 2016 gemeinsam ge-
troffene Vereinbarung einer dauerhaften Beteiligung des Bundes an einer aus-
kommlichen Finanzierung der Kosten einer qualitativ hochwertigen Kindertages-
betreuung.?

2. Zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlange-
rung fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder der Fraktion
der CDU/CSU (BT-Drucks. 20/5544)

Die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins weist in diesem Zusammenhang auf
den bisherigen Stand des Mittelabrufes fiir die Bundesmittel zum beschleunigten
Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder hin. So ha-
ben bis auf zwei Lander (Bayern 18,64 % und Berlin 33,76%) alle anderen Lander
die Bundesmittel bereits zwischen knapp 70 % und stellenweise schon zu 100 %
abgerufen.* AuRerdem werden gemaR § 1 Abs. 3 Satz 2 GaFinHG die restlichen
nicht verausgabten Mittel den Landern weiterhin zur Verfliigung stehen. Das heil3t,
die sogenannten Basismittel in Hohe von 2,75 Mrd. Euro werden um den entspre-
chenden Restbetrag erhoht, der aus dem Beschleunigungsprogramm nach 2022
Ubrigbleibt.

Des Weiteren hatten die Bundeslander spatestens in der Verhandlung der zweiten
Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm |l zum Ganztagsausbau ge-
maRk des Ganztagsforderungsgesetzes (GafoG) Problemanzeigen zum Ausdruck
bringen kdnnen. Das ist nicht geschehen®.

Die Geschaftsstelle des Deutschen Vereins fordert gleichwohl, in begriindeten Ein-
zelfallen fiir die mit dem ersten Investitionsprogramm begonnenen, aber noch
nicht abgeschlossenen MalRnahmen € eine tragfahige Losung zu finden. Insbeson-
dere ist dafiir Sorge zu tragen, dass die betreffenden Kommunen nicht in die Lage
kommen, bereits abgerufene Mittel verzinst wieder zuriickzahlen zu miissen, weil
sie MaRnahmen vor den unter Kapitel 1 benannten Hintergriinden nicht fristge-
maRk abschlieRen konnten.

3 4Frihe Bildung - Mehr Qualitat fir alle Kinder“. Erklarung der Bund-Ladnder-Konferenz vom 14. und 15.
November 2016, Nr. 5 und Communiqué ,Friihe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern®, S.6, in:
Friihe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern. Zwischenbericht 2016 von Bund und Landern und
Erkldrung der Bund-Lander-Konferenz, https://www.bmfsfj.de/resource/blob/112482/637f7d53eeea62363
305df51acel0dba/zwischenbericht-bund-laender-konferenz-fruehe-bildung-data.pdf (21. Februar 2023).

4 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU - Drucksache 20/5018 -
MaRnahmen der Bundesregierung zum Ausbau der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder, Drucksache
20/5132, https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005132.pdf (21. Februar 2023).

5  So gibt es aktuell seitens des Bundesrates keine entsprechende Initiative.

6 Drucksache 20/554, S. 4.
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Deutscher Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V. -
seit iiber 140 Jahren das Forum des Sozialen

Der Deutsche Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V. ist das gemeinsame
Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen,
der Bundeslander, der privatgewerblichen Anbieter sozialer Dienste und von den
Vertretern der Wissenschaft fiir alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik
und des Sozialrechts. Er begleitet und gestaltet durch seine Expertise und Erfah-
rung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, der Sozial-
und Altenhilfe, der Grundsicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation. Der
Deutsche Verein wird gefordert aus Mitteln des Bundesministeriums fiir Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49e

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhoérung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doreen Siebernik

23. Februar 2023
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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Frankfurt am Main, 22.02.2023

Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Gesetzentwurf der Bundesregierung ,,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes liber
Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes”

und dem

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlingerung
fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder”

Vorbemerkung

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft organisieren sich bundesweit Beschaftigte in Kitas,
der Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialen Arbeit, Lehrkrafte aller Schulformen sowie Menschen aus
Weiterbildung, Erwachsenenbildung und den Bereichen Hochschule und Forschung. Die GEW ist
somit die Bildungsgewerkschaft im DGB und organisiert Kolleg*innen aus der gesamten
Bildungskette.

Allgemeine Bewertung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrit ausdriicklich, dass es einen politischen
Konsens gibt, Linder und Kommunen bei dem quantitativen Ausbau der Infrastruktur sowohl in der
Kindertagesbetreuung als auch in der Ganztagsbetreuung zu unterstitzen. Dieses Bekenntnis ist von
grolRer Bedeutung, wenn das ausgerufene Ziel erreicht werden soll, allen Kindern in der
Bundesrepublik die gleichen Start- und Bildungschancen zuteilwerden zu lassen.

Aus Sicht der GEW kann dies jedoch nur ein erster Schritt sein. Angesichts der enormen
gesellschaftlichen Herausforderungen und den sich daraus ergebenden zu initilerenden Prozessen
muss es einen konstruktiven Dialog aller féderalen Akteure hin zu einer nachhaltigen und
kooperativen Zusammenarbeit geben. Der quantitative Ausbau der Kindertagesbetreuung und der
Ganztagesbetreuung fiir Grundschulkinder sind wichtige Bausteine, um gesellschaftliche
Entwicklungen zu unterstiitzen und bildungspolitische Ziele zu erreichen. Diese Bausteine diirfen
jedoch gesellschaftspolitisch nicht isoliert betrachtet werden und miissen mit den regionalen
Begebenheiten vor Ort in einen Kontext gesetzt werden. Nur unter Einbezug der lokalen
Besonderheiten kdnnen die steigenden Bedarfe an Platzen der Ganztagsbetreuung in Kita und Schule
tatsachlich ermittelt werden. Das schlief3t die Erfordernisse beziiglich der Fachkraftegewinnung ein.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft-Hauptvorstand, Reifenberger StraRe 21, 60489 Frankfurt a.M.
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So werden fir eine flichendeckende Kindertagesbetreuung bereits fiir das Jahr 2023 bundesweit
mehr als 383.000 Betreuungsplatze zusatzlich benétigt (1). In der Ganztagsforderung in
Grundschulen steigt der Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab 2026 ebenfalls signifikant an (2).
Begleitet wird dieser seit Jahrzehnten andauernde Betreuungsplatzmangel von einem eklatanten
Fachkraftemangel, der sich in den letzten Jahren durch das zunehmende Abwandern der
Beschaftigten und dem antizipierten demographischen Wandel nochmals verscharft hat.

Dies unterstreicht die Dringlichkeit, gemeinsam mit allen Beteiligten und Akteuren, zeitnah
qualitative Losungen zu erarbeiten und Kindern, Eltern und Beschaftigten eine positive
Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Die aktuellen Krisen in der Kindertagesbetreuung und in den
Grundschulen muissen als Anlass verstanden werden, dem mit massiven Investitionen in Struktur,
Personal und Qualitat zu begegnen.

Des Weiteren fordern wir die Bundesregierung mit Nachdruck auf, sich fiir eine nachhaltige und
sozial gerechte Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik und die notwendige gesellschaftliche
Debatte fur einen gemeinwohlorientierten Umgang damit einzusetzen.

Bewertung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung ,,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
Gesetzes liber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur
Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes”

In Anbetracht der aulRerordentlichen Rahmenbedingungen ist es aus Sicht der GEW nachvollziehbar
und berechtigt, dass die Bunderegierung mit dem Gesetzesentwurf den Abschluss der geférderten
Malnahmen sowie den Zeitpunkt der Abrufung der Bundesmittel durch die Lander jeweils sechs
Monate spater ansetzen will.

Ebenso richtig ist der Verweis auf die einzuhaltenden Fristen aus dem deutschen Aufbau- und
Resilienzplan (DARP), aus denen sich die Finanzmittel des 5. Investitionsprogramm
»Kinderbetreuungsfinanzierung” speisen. Nach den engagierten Verhandlungen und der
Entscheidung des Europaischen Rates stehen die Bundesrepublik und ihre Gebietskérperschaften in
der Verantwortung, gewissenhaft und unter Einhaltung der verabredeten Ziele mit den zur
Verfligung gestellten Finanzmittel umzugehen.

Es muss des Weiteren mit Nachdruck darauf gedrangt werden, dass Bund, Lander und Kommunen in
die Lage versetzt werden, die notwendigen Investitionen zu intensivieren, um endlich ein
bedarfsgerechtes Angebot und eine tatsachliche Vereinbarkeit von Familien- und
Erwerbsarbeitsleben zu ermoglichen.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft-Hauptvorstand, Reifenberger StraRe 21, 60489 Frankfurt a.M.
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Bewertung des Gesetzentwurfes der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Gesetzes zur weiteren
Fristverlangerung fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir
Grundschulkinder”

Aus Sicht der GEW gibt es gegen den Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU/CSU keine Einwande.
Auch hier ist es aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen
nachvollziehbar, die Laufzeit des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der
Ganztagsbetreuung fir Grundschulkinder um ein Jahr zu verlangern.

Wir mahnen jedoch an, dass die zugestandene Verlangerung mit einem verstarkten Engagement der
Schultrager einhergehen muss. Das bedeutet, dass es im Kontext des Infrastrukturausbaus der
Ganztagsbetreuung fir Grundschulkinder zu keinerlei weiteren Verzégerungen kommen darf. Bund,
Lander und Kommunen missen sich in einem kooperativen Prozess unter Einbeziehung der
zustandigen Beschaftigtenvertretungen und Akteure verstandigen. Es kann nur gemeinsam gelingen,
vor Ort die tatsachlichen Bedarfe fiir den Ausbau einer inklusiven Schulinfrastruktur zu ermitteln.

Ansprechpartnerinnen

Doreen Siebernik

GEW Hauptvorstand

Leiterin des OB Jugendhilfe und Sozialarbeit
GEW Hauptstadtbiiro

WallstraBe 68 | 10179 Berlin
doreen.siebernik@gew.de

Anja Bensinger-Stolze

GEW Hauptvorstand

Leiterin des OB Schule

GEW Hauptvorstand

Reifenberger Str.21 |1 60489 Frankfurt a.M.
anja.bensinger-stolze@gew.de

(1)  https://www.laendermonitor.de/de/publikationen/detail/did/laenderreport-fruehkindliche-bildungssysteme-2021-all - Kathrin Bock-Famulla,
Anne Miinchow, Felicitas Sander, Davin Patrick Akko, Julia Schiitz -, Landerreport Frihkindliche Bildungssysteme 2021 - Bertelsmann Verlag -
2021

(2)  https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Plaetze. Personal. Finanzen. Teil 2.pdf — Thomas Rauschenbach,
Christiane Meiner-Teubner, Melanie Bowing-Schmalenbrock, Ninja Olszenka
,Bedarfsorientierte Vorausberechnungen fir die Kindertages- und Grundschulbetreuung bis 2030“ — Forschungsverbund DJI/TU Dortmund -
Eigenverlag Forschungsverbund DJI/TU Dortmund an der Fakultdt 12 der TU Dortmund- 2021 | Stand: 20.02.2023 / 11:45
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49f

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhoérung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

des Herrn Uwe Themann, Biirgermeister der Samtgemeinde Hesel

23. Februar 2023
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Offentliche Anhérung am 27.2.2023 zu ' .

Gesetzentwurf der Bundesregierung ,,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes
iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur
Anderung des Kmderbetreuungsfinanzwrungsgesetzes“ (BT-Drs. 20/5162)

und

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Frist-

verlingerung fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir
Grundschulkinder (BT-Drs. 20/5544) -

Sehr geehrte Frau Bahr,

haben Sie besten Dank fiir die Einladung zur Sachverstandlgen-Anhorung am 27.2.2023 zu den o.
g. Initiativen.

Vorab nehme ich mit Blick auf den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines
Gesetzes zur weiteren Fristverlidngerung fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder” (BT-Drs. 20/5544) wie folgt schriftlich Stellung:

Ich begriifle die Initiative der CDU/CSU- Bundestagsfraktion ausdriicklich. Ein Handeln der
Politik ist dringend erforderlich. Aufgrund von unterschiedlichsten Problemen, die ich im weiteren
Verlauf beispielhaft ausfithren werde, konnten einige Kommunen Projekte im Rahmen des
Programms fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsausbau fiir Grundschiiler nicht
bis 31. Dezember 2022 beenden. Sollten die Kommunen nunmehr vor der Herausforderung
stehen, die Bundesmittel fiir bereits begonnene Projekte verzinst zuriick zahlen zu miissen, wire
dies nicht nur eine finanzielle Katastrophe fiir die Korhmunen, sondern auch fiir den
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder insgesamt. Allein fiir unsere
ohnehin finanzschwache Kommune wiirde der angekundlgte Widerruf des Zuwendungsbeschelds

ein finanzielles Desaster darstellen.
|

AT
, =
Sparkasse Raiffeisenbank eG Raiffeisen- Postbank ' %
Leer-Weener Hesel Volksbank eG Hannover =
(BLZ 285 500 00) (BLZ 285 637 49) (BLZ 285 622 97) ' (BLZ 250 100 30) o
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Hier kann festgestellt werden, dass es an einem abgestimmten und verbindlichen Verfahren
zwischen Bund, Land und Kommune fehlt. Kommunen brauchen aber Planungssicherheit,
Transparenz und Verlésslichkeit, um auch in den kommenden Jahren, die groBen Herausfor-
derungen insgesamt meistern zu kdnnen..

Im Einzelnen: ' -

Die Samtgemeinde Hesel hat im Dezember 2022 beim zusténdigen Regionalen Landesamt fiir
Schule und Bildung Osnabriick eine Fristverldngerung fiir eine gewihrte Zuwendung im Rahmen
der Richtlinie tiber die Gewéhrung von Zuwendungen zur Férderung des beschleunigten
Intrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung fiir Grundschiiler beantragt, weil eine Fertigstellung
des beantragten Projektes in dem vorgegebenen Zeitrahmen bis 31.12.2022 nicht moglich war.
Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 09. Januar 2023 abgelehnt.

Die bewilligten und bereits ausgezahlten Mittel in Héhe von 678.000 € sollten fiir den Bau einer
Mensa genutzt werden. Wihrend vor einigen Jahren nur ein verschwindend geringe Minderheit
das Ganztagesangebot an dieser Grundschule mit insgesamt ca. 125 Beschulten nutzte, entwickelte
sich die Nachfrage derart stark, dass selbst die stark ausgeprégten improvisatorischen Fahigkeiten
der Schulbediensteten mit der Einbeziehung von Fachunterrichtsrdumen der Herausforderung
durch das Fehlen von Rdumlichkeiten nicht mehr gerecht werden konnen. Erschwerend kommt
hinzu, dass ein Anbau an das Bestandsgeb#ude nicht mdglich ist, sondern stattdessen ein separates
Gebéude auf dem Schulgrundstiick erstellt werden muss. Aufgrund von unzureichenden
Cateringangeboten fiir die Essenslieferung in unserer Region und den hiufigen Klagen iiber nicht
altersgeméBes Essen wurde diese Mensa bewusst als GroBkiiche auch fiir die Versorgung unserer
anderen Schulen und Kindertagesstitten konzipiert. :

Fiir uns waren die bekannten, allgemein sehr schwierigen und teilweise nicht kalkulierbaren
Rahmenbedingungen als Auswirkung der Pandemie und des Krieges in Europa bei Antragstellung
nicht absehbar. Erschwerend kamen massive zeitliche Verzégerungen bei der Bearbeitung des
Bauantrages aufgrund personeller Engpésse beim Landkreis Leer als zustéindige Genehmigungsbe-
horde hinzu. Auch die Beriicksichtigung von nachhaltigeren Elementen bei der Energieversor-
gung durch die dramatischen Entwicklungen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine
sowie zeitintensivere Auftragserteilungen'durch eine starke Verunsicherung (Materialmangel bzw.
—kosten) der benétigten Fachfirmen machten die Emhaltung des Bewilligungszeitraums fiir die
Samtgemeinde Hesel nicht méglich.

Der angedrohte Widerruf der gewéhrten Zuwendung m1t Riickzahlung in voller Hohe zzgl. Zinsen
wiirde die Samtgemeinde Hesel als Schultréiger besonders hart treffen, denn neben der verloren
gehenden Zuwendung sind aufgrund der stark verinderten Bedingungen in den letzten Jahren und
Monaten dariiber hinaus weitere mehrere hunderttausend Euro als Mehrkosten gegeniiber dem
damals eingereichten F 1nan21erungsplan aufzubringen.

Ein sofortiger Baustopp und massive Einschréinkungen bzw. Streichungen im sog. ,.freiwilligen
Bereichen der Jugendférderung und Gemeinwesenarbeit sind die Folge.

Vor diesem Hintergrund ist ein sofortiges Handeln der Politik auf Bundes- und Landesebene
dringend erforderlich. Es kann und darf nicht sein, dass die Bundesregierung die Verantwortung
der konkreten Ausgestaltung mit Blick auf die Verausgabung der Bundesmittel einhergehend mit
der Beendigung von Bauprojekten auf das Land schiebt und das Land wiederrum die
Verantwortung mit Blick auf den Wortlaut der Verwaltungsvereinbarung ,,Finanzhilfen des
Bundes fiir das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der
Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder 'auf die Bundesregierung schiebt. Es bedarf an dieser
Stelle eines klaren, verlédsslichen und transparenten Verfahrens sowohl von Bundes- als auch von
Landesseite. Das gegenwirtige Verhalten geféhrdet allerdings insgesamt MaBnahmen fiir die
Erfiillung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder ab 2026.

mit freundlichem GruB!

. D UMM

Uwe Themann
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49b

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhorung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

des Deutschen Landkreistages, Bettina Dickes

22. Februar 2023
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Deutscher Landkreistag, Postfach 11 02 52, 10832 Berlin

Ulrich-von-Hassell-Haus

Deutscher Bundestag Lennéstrale 11
Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend 10785 Berlin

Frau VorS|tzende_ Ulrike Bahr, MdB Tel.: 030 590097-341
Platz der Republik 1 Fax: 030 590097-440
11011 Berlin E-Mail:  Irene.Vorholz

@Landkreistag.de

Per E-Mail: familienausschuss@bundestag.de
AZ: V-428-20/12

Datum: 22.2.2023

Offentliche Anhérung am 27.2.2023 zu

Gesetzentwurf der Bundesregierung ,,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Geset-
zes Uber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur
Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes“ (BT-Drs. 20/5162)

und

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Frist-
verldangerung fiir den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir
Grundschulkinder® (BT-Drs. 20/5544)

Sehr geehrte Frau Babhr,

haben Sie besten Dank fur die Einladung zur Sachverstandigen-Anhérung am 27.2.2023 zu
den o. g. Vorlagen. Der Deutsche Landkreistag wird in der Anhérung durch Frau Landratin
Bettina Dickes, Landkreis Bad Kreuznach vertreten werden. Sie steht insbesondere fiir Fragen
aus praktischer Sicht zur Verfligung.

Vorab nehmen wir wie folgt schriftlich Stellung.

Der Deutsche Landkreistag begriif3t ausdricklich das Vorhaben, angesichts der ausgepragten
Kapazitatsengpasse in der Baubranche und im Handwerk und der damit zusammenhangen-
den flachendeckenden Schwierigkeiten und Verzégerungen bei der Umsetzung der Ausbau-
maflinahmen die Fristen in den Férderprogrammen zum Ausbau der Infrastruktur zur Tages-
betreuung fir Kinder sowie beim Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fur Grund-
schulkinder zu verlangern.

Wir teilen insoweit die Forderung des Bundesrats in seiner Stellungnahme vom 16.12.2022
(BR-Drs. 564/22 [B]), angesichts der nach wie vor bestehenden Probleme in der Bauwirtschaft
und in den Lieferketten in Folge der Covid-19-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der
Preisentwicklungen eine Verlangerung des Foérderzeitraums um ein Jahr vorzunehmen statt
nur um ein halbes Jahr, wie es im Regierungsentwurf vorgesehen ist.

DEUTSCHER LANDKREISTAG - DER KOMMUNALE SPITZENVERBAND reprasentiert
d 56,2 Mio. Einwohner @ 68 % der Bevélkerung ® 73 % der Aufgabentrager @ 96 % der Flache DEUTSCHLANDS
b} 87,8 Mrd. € Haushaltsvolumen, davon ) 32 Mrd. € Ausgaben fir soziale Leistungen Seite 41 von 49
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Zugleich bitten wir darum, auch die Frist in § 26 Abs. 2 KitaFinHG zu verlangern. In begriinde-
ten Einzelfallen sollte der Beginn der Ma3nahme bis 31.12.2023 erfolgen kdnnen.

Die im Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur parallelen Verlangerung der Fris-
ten beim beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fir Grundschulkinder
vorgesehene Fristverlangerung um ein Jahr teilen wir ebenfalls. Wir sehen erhebliche Schwie-
rigkeiten, im bisherigen Zeitraum alle Investitionsprojekte umzusetzen und die Férdermittel
vollstandig zu verausgaben.

Die ablehnende Gegenauflierung der Bundesregierung (BT-Drs. 20/5162, Anlage 3), dass mit
Blick auf die Finanzierung des 5. Kita-Investitionsprogramms aus dem deutschen Aufbau- und
Resilienzplan (DARP) und den dort vorgesehenen Fristen eine derartige Verlangerung nicht
moglich sei, tragt unseres Erachtens nicht. Hintergrund der von uns geteilten Bundesratsstel-
lungnahme ist nicht ein ,Nicht-Wollen®, sondern ein angesichts der beschriebenen Umstande
und Probleme ein faktisches ,Nicht-Kénnen“. Der Hinweis, dass dies in der Finanzierung nicht
vorgesehen sei, andert hieran nichts.

Im Ubrigen ist es eine allein von der Bundesregierung bzw. dem Bund zu vertretende Ent-
scheidung, mit welchen Einnahmemitteln sie ihre Ausgaben hinterlegt bzw. inwieweit sie eu-
ropdische Foérderprogramme zur Entlastung des Bundeshaushalts und der dort bereits be-
schlossenen MalRnhahmen als Re-Finanzierungsquelle nutzt.

Mit freundlichen GriiRen

In Vertretung

e s

Dr. Vorholz
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49c

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhorung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

des Deutschen Stddtetages, Stefan Hahn

22. Februar 2023

Seite 43 von 49



Deutscher Stadtetag | Hausvogteiplatz 1 | 10117 Berlin

An die

Vorsitzende des Ausschusses fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages
Ulrike Bahr, MdB

Platz der Republik 1

11011 Berlin

E-Mail: familienausschuss@bundestag.de

Offentliche Anhorung des Familienausschusses am 27. Februar 2023
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

»Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhil-
fen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur

Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes” (Drucksache
20/5162)

Und dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines gesetzes zur weiteren Fristverlangerung fiir den be-
schleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung fiir
Grundschulkinder” (Drucksache 20/5544)

Sehr geehrte Frau Bahr,
sehr geehrte Damen und Herren,

haben sie vielen Dank fiir die Einladung zur 6ffentlichen Anh6érung des
Familienausschusses am 27. Februar 2023.

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung nehmen wir wie folgt Stel-
lung:

Wir unterstiitzen das Anliegen des Gesetzentwurfes, den fiir die Kom-
munen nicht steuerbaren Verzégerungen beim Bau zusatzlicher Kin-
derbetreuungseinrichtungen durch eine Verldangerung der Fristen zum
Abschluss der Investitionen sowie zum Abruf der Bundesmittel Rech-
nung zu tragen.
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Die vielfaltigen Probleme beim Ausbau der Kindertagesbetreuung sind durch
die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine noch
gesteigert worden. Ohnedies leidet die Bauwirtschaft bereits unter einem er-
heblichen Fachkraftemangel, so dass die Auftrdage oftmals nicht zeitnah erfullt
werden konnen. Es gibt deshalb vielfach Probleme in den Kommunen, die be-
gonnenen BaumalBnahmen fiir die Kindertagesbetreuung rechtzeitig abzu-
schlieRen.

Wir halten die vorgesehene Fristverlangerung um jeweils 6 Monate jedoch fir
deutlich zu kurz, um die Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung der Férder-
mittel aus dem 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-
2021 zu beseitigen. Haufig sind mehrere Probleme kumuliert, angefangen von
Verzégerungen bei der Erteilung der Baugenehmigungen Uber die Auftragspla-
nung der Bauunternehmen und die Verfiigbarkeit von Baumaterial und Fach-
kraften, so dass die BaumaRnahmen nicht fristgerecht durchgefiihrt werden
kénnen.

Die Kommunen wirden bei einer Fristiiberschreitung die bereits zugeteilten
Investitionsmittel verzinst zurlickerstatten missen. Angesicht der grof3en ge-
sellschaftlichen Bedeutung, die dem Ausbau der Kindertagesbetreuung zu-
kommt, diirfen solche blrokratischen Hlrden nicht zu einer einseitigen Belas-
tung der Kommunen fihren. Die Kommunen wiirden dadurch in ihren weite-
ren Bemihungen um den Bau bedarfsgerechter Kindertageseinrichtungen zu-
riickgeworfen.

Wir setzen uns daher fiir eine Verlangerung der Fristen mindestens um jeweils
12 Monate ein. Dies entspricht den voraussichtlichen Verzégerungen, mit de-
nen die Kommunen bei zeitkritischen BaumaBBnahmen in der Kindertagesbe-
treuung rechnen. Eine entsprechende Fristverlangerung erscheint auch mit
den Vorgaben der Europadischen Union zum Deutschen Resilienz- und Aufbau-
plan (DARP) noch zu vereinbaren. Eine 12-monatige Verzégerung bei Baumal3-
nahmen ist angesichts der gewohnlichen Dauer der Planung und Durchfiih-
rung dieser Mallnahmen und der besonderen Schwierigkeiten, die Bauwirt-
schaft und Kommunen in den letzten Jahren zu bewaltigen hatten, nicht uniib-
lich.

Zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir haben bereits im Februar 2021 gegeniiber der Bundesregierung eine
mehrjahrige Fristverlangerung bezgl. der Laufzeit des Investitionsprogramms
zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung fiir Grund-
schulkinder gefordert. Die Entscheidung zur Fristverlangerung war richtig und
fir die Kommunen in der Umsetzung hilfreich. Jedoch ist festzustellen, dass
bereits die vorgenommene Fristverlangerung viel zu spat kam, sodass eine vo-
rausschauende bzw. nachsteuernde Planung auf kommunaler Seite nicht
mehr moglich war. Eine erneute Fristverlangerung wiirde fir die
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verwaltungstechnische Abwicklung der MalBnahmen weiteren zeitlichen Spiel-
raum ermoglichen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass mit einer reinen Frist-
verlangerung weitere Mittel verausgabt werden, da MaRRnahmen aus dem In-
vestitionsprogramm bereits zu einem groRen Anteil abgeschlossen sind. Daher
misste eine Fristverlangerung auch den Beginn neuer Mallhahmen ermaogli-
chen. Eine erneute Fristverlangerung darf jedoch nicht zu einer weiteren Ver-
z6gerung der Verwaltungsvereinbarung Il zwischen Bund und Lander fihren.
Ein zeitnaher Abschluss der Verwaltungsvereinbarung Il zwischen Bund und
Landern und damit die Ausschittung weiterer Investitionsmittel ist zwingend
geboten. Die Griinde fiir die Verzdogerungen bei BaumaRnahmen sind bereits
in unseren Ausfiihrungen zum 5. Investitionsprogramm zum Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung ausfiihrlich dargelegt worden. Sie gelten auch fiir die Bau-
maRnahmen im Bereich der Ganztagsgrundschulen und Horte.

Obwohl die Kommunen in den letzten Jahren den Ausbau der Kindertagesbe-
treuung fur alle Altersgruppen massiv vorangetrieben haben, treten immer
wieder praktische Probleme bei der Realisierung von Mallnahmen auf. Diese
dirfen nicht dazu fuhren, dass die Finanzierung der Investitionen in Gefahr
gerat, zumal die Kommunen auch in den nachsten Jahren weitere Mittel in er-
heblicher GréRenordnung bendtigen werden, um die bundesgesetzlich vorge-
gebenen Ziele zu erreichen.

Mit freundlichen GriilRen
In Vertretung

S

Stefan Hahn
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Sekretariat des Ausschusses
fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Deutscher Bundestag

Ausschussdrucksache 20(13)49d

angeforderte Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhorung im Ausschuss fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 27. Februar 2023

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung fiir Kinder und zur Anderung des

Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes*

(BT-Drucksache 20/5162)

und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU

»Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverldngerung fiir den beschleunigten Infrastruktur-
ausbau in der Ganztagsbetreuung fiir Grundschulkinder*

(BT-Drucksache 20/5544)

des Deutschen Stidte- und Gemeindebundes, Ursula Krickl

22. Februar 2023
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22.02.2023 1/2 U. Krickl/-244
Ursula.Krickl@dstgb.de

Stellungnahme zur Offentlichen Anhérung am 27.02.2023 zu dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung ,,Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Geset-
zes Uber Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung fur Kinder
und zur Anderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes* (BT-Drs.
20/5162) sowie zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU ,,Entwurf ei-
nes Gesetzes zur weiteren Fristverlangerung fir den beschleunigten Infrastruk-
turausbau in der Ganztagsbetreuung fur Grundschulkinder® (BT-Drs. 20/5544)

Sehr geehrte Frau Babhr,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Mdglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der 6ffentlichen Anho-
rung zu dem o. a. Gesetzentwurf sowie zum Gesetzentwurf der CDU/CSU- Fraktion.

In der Anhorung wird der Deutsche Stadte- und Gemeindebund durch Referatsleite-
rin Ursula Krickl, vertreten.

Der Deutsche Stadte- und Gemeindebund unterstitzt die vom Bundesrat in seiner
Sitzung am 16.Dezember 2022 beschlossene Forderung (BR-Drs. 564/22 [B]), ange-
sichts der Folgen der COVID-Pandemie, der Folgen des Krieges in der Ukraine, lan-
geren Genehmigungsverfahren sowie Lieferschwierigkeiten am Bau, die Fristen des
5. Investitionsprogrammes ,Kinderbetreuungsfinanzierung® erneut um 12 Monate zu
verlangern.

Nur so kdnnen die Kommunen in die Lage zu versetzen, den unstreitig weiter erfor-
derlichen Platzausbau bedarfsgerecht gemeinsam mit Tragern realisieren zu kénnen
und ihnen hierfur die notwendigen Zeitraume u. a. flir den Abschluss der Investitio-
nen und fur den Mittelabruf zur Verfigung zu stellen.

Die Argumentation der Bundesregierung in ihrer GegenaufRerung (BT-Drs. 20/5162,
Anlage 3) ist nicht vollig tberzeugend. Es muss schon die Frage gestellt werden, wa-
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rum die Mittel aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) verwendet
wurden, mit den daran hangenden Abschluss- und Berichtspflichten und nicht aus
originaren Bundesmittel. Angesichts Folgen des Krieges in der Ukraine und den gro-
3en Herausforderungen sollte hier das Gesprach mit der EU-Kommission gesucht
werden und nach einer Lésung gesucht werden.

Da der Kitaausbau nach wie vor bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, erwarten
wir, wie in der Koalitionsvereinbarung angekindigt, dass ein 6. ,Investitionspro-
gramm Kinderbetreuungsfinanzierung durch den Bund mit originaren Bundesmitteln
aufgelegt wird.

Die im Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU geforderte Verlangerung der Lauf-
zeit des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung fur Grundschulkinder um ein weiteres Jahr, unter der Voraussetzung,
dass die im GaFG und im GaFinHG nach dem 31. Dezember 2022 stattfindende
Ubertragung der Restmittel des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infra-
strukturausbau erst nach dem 31. Dezember 2023 geschieht, unterstiitzen wir nach-
dricklich.

Bereits in unserer Stellungnahme zum Gesetz Gber Finanzhilfen des Bundes zum
Ausbau ganztagiger Bildungs- und Betreuungsangebote fur Kinder im Grundschulal-
ter (GaFinHG) haben wir Gber Riickmeldungen aus der Praxis informiert, nach denen
die Einhaltung der gesetzten Fristen praktisch unmdoglich ist. Vor diesem Hintergrund
haben wir es fur notwendig erachtet, die Fristen um 2 Jahre zu verlangern.

Dieser Forderung k&dme der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU nunmehr
nach.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Ursula Krickl

Seite 49 von 49



	Die Vorsitzende: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses und die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse zu unserer heutigen 31. Sitzung. 
	Schluss der Sitzung: 15:36 Uhr 
	Einfügen aus "Anlagen 31. Sitzung.pdf"
	20(13)49a
	_Hlk127865029
	Vorwort
	1.	Zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (KiTaFinHG-E) und zur Änderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes (KBFG-E) (Drucks. 20 / 5162)
	2.	Zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder der Fraktion der CDU/CSU (BT-Drucks. 20/5544)
	Einfügen aus "20(13)49a_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49a 


	20(13)49e
	Einfügen aus "20(13)49e_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49e 


	20(13)49f
	Einfügen aus "20(13)49f_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49f 


	20(13)49b
	Einfügen aus "20(13)49b_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49b 


	20(13)49c
	Einfügen aus "20(13)49c_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49c 


	20(13)49d
	Einfügen aus "20(13)49d_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49d 




